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Verordnung zur weiteren Modernisierung des Strahlenschutzrechts - Länderbeteiligung v. 30.05.2018  
 

Bundesland: Niedersachsen 
Ressort(s): Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz 
Datum: 27.06.2018 

 

Lfd. Nr. Bezug im Ent
wurf  
[Art. 
/§/Begr.] 

Text des Bezugs im Ent
wurf 

Art der Anmerkung 
[redakt./ allg./ 
rechtl./ in
haltl./zum Erfül
lungsaufwand] 

Anmerkung/Kommentar/Einwen
dung 

Angeregte Änderung 

1  Artikel 1 
kein §  
 
 

Im Arbeitsentwurf Artikel 
1/§ 1 - Anwendungsbe
reich 

inhaltlich Warum verzichtet man auf die - den 
mit Regelungstexten eher unvertrau
ten Anwender orientierende - Be
schreibung des Anwendungsbereichs? 
Stichprobe in Juris bis „Ag …“: nahezu 
alle VO’en beginnen mit dem Anwen
dungsbereich (oder einer Eingangsfor
mel, die auf eine spezielle Ermächti
gung verweist und so die Anwendung 
klarstellt). 

§ 1 des Entwurfs vom 14.02.2018 
wieder einfügen. 

2  Artikel 1 § 1  Begriffsbestimmung 
„Durchführung, techni
sche“ 

inhaltlich Die Begriffsdefinition des § 2 Nr. 7 der 
bisherigen Röntgenverordnung fehlt 
und sollte übernommen. 
 
Eine nähere Erläuterung ist wichtig, 
damit klar wird, welche Personen aus
schließlich an der technischen Durch
führung beteiligt sind. Die Anwendung 

Durchführung, technische: 
 
Einstellen der technischen Parame
ter an der Röntgeneinrichtung, La
gern des Patienten oder des Tieres 
unter Beachtung der Einstelltechnik, 
Zentrieren und Begrenzen des Nutz
strahls, Durchführen von Strahlen
schutzmaßnahmen und Auslösen der 
Strahlung. 



Verordnung zur weiteren Modernisierung des Strahlenschutzrechts – Länderbeteiligung v. 30.05.2018     BMU S II 

Lfd. Nr. Bezug im Ent
wurf  
[Art. 
/§/Begr.] 

Text des Bezugs im Ent
wurf 

Art der Anmerkung 
[redakt./ allg./ 
rechtl./ in
haltl./zum Erfül
lungsaufwand] 

Anmerkung/Kommentar/Einwen
dung 

Angeregte Änderung 

meint hingegen technische Durchfüh
rung und Befundung und somit aus
schließlich ärztliche Tätigkeit. 
 

3  Artikel 1 § 1 Begriffsbestimmung „hel
fende Person“ 
  

inhaltlich Der legaldefinierte Begriff  „Betreu
ungs- oder Begleitperson“ (vormals 
helfende Person) gemäß § 2 Absatz 8 
Nr. 3 StrlSchG ist unvollständig. 
 
3. einer einwilligungsfähigen oder mit 
Einwilligung des gesetzlichen Vertre
ters oder Bevollmächtigten 
handelnde Person, die sich wissentlich 
und willentlich ionisierender Strahlung 
aussetzt, indem sie außerhalb ihrer 
beruflichen Tätigkeit freiwillig Perso
nen 
unterstützt oder betreut, an denen im 
Rahmen ihrer medizinischen oder 
zahnmedizinischen Untersuchung o
der Behandlung oder im Rahmen der 
medizinischen Forschung radioaktive 
Stoffe oder ionisierende Strahlung an
gewendet werden (Betreuungs- oder 
Begleitperson). 

Ergänzung:  
 
oder zugelassener Röntgenreihenun
tersuchungen 
 
 

4  Artikel 1  
§ 1 Absatz 7 
 

Intervention: Einsatz von 
Röntgenbildgebungstech
niken, um die Einbringung 

rechtlich Einwendung: Hier ist eine Klarstellung erforderlich. 
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Lfd. Nr. Bezug im Ent
wurf  
[Art. 
/§/Begr.] 

Text des Bezugs im Ent
wurf 

Art der Anmerkung 
[redakt./ allg./ 
rechtl./ in
haltl./zum Erfül
lungsaufwand] 

Anmerkung/Kommentar/Einwen
dung 

Angeregte Änderung 

von Geräten und Substan
zen in den Körper und de
ren Steuerung zu medizi
nischen Zwecken zu er
möglichen. 
 

In § 1 Absatz 7 StrlSchV findet sich 
eine Legaldefinition des Begriffes „In
tervention“. Der Begriff hat Bedeu
tung für die Frage, bei welchen medi
zinischen Untersuchungen bzw. Be
handlungen der Arzt eine spezifische 
Fachkunde nach Maßgabe der Fach
kunderichtlinie benötigt. Im Grundsatz 
wird es wegen der bisher bestehen
den Unsicherheiten begrüßt, dass in 
der StrlSchV eine Definition aufge
nommen werden soll. Diese lässt 
durch die Formulierung „um … zu“ 
auch erkennen, dass es sich bei der 
Röntgenbildgebungstechnik in diesem 
Fall um ein Hilfsmittel für die Untersu
chung oder Behandlung handelt. 
Die Definition wirft aber - vor allem im 
Hinblick auf den Normzweck - die 
Frage auf, ob die „und“-Verknüpfung 
zwischen „Geräten und Substanzen“ 
sowie „in den Körper und deren Steu
erung“ nicht als „oder“-Verknüpfung 
gedacht war. Die Begründung (S. 289) 
gibt dazu ebenfalls keine Auskunft. 
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Lfd. Nr. Bezug im Ent
wurf  
[Art. 
/§/Begr.] 

Text des Bezugs im Ent
wurf 

Art der Anmerkung 
[redakt./ allg./ 
rechtl./ in
haltl./zum Erfül
lungsaufwand] 

Anmerkung/Kommentar/Einwen
dung 

Angeregte Änderung 

5  Artikel 1 
§ 1 

Begriffsbestimmung 
Störfall 

rechtlich Begriff sollte lt. BMU nicht im StrlSchG 
definiert werden (Verweis auf BR-An
trag BE), BMU führt jetzt aus, dass Be
griff nicht auf der Verordnungsebene 
definiert werden kann. 
Der Begriff „Vorkommnis“ wird auch 
im StrlSchG schon verwendet, in den 
§§ 90 und 185, wird aber auch erst in 
der StrlSchV definiert. Also wäre die
ses auch für den Störfall möglich.  
 

einfügen: 
Störfall: 
Ereignisablauf, bei dessen Eintreten 
der Betrieb der Anlage oder die Tä
tigkeit aus sicherheitstechnischen 
Gründen nicht fortgeführt werden 
kann und für den die Anlage auszule
gen ist oder für den bei der Tätigkeit 
vorsorglich Schutzvorkehrungen vor
zusehen sind. 
 
alternativ: 
Erläuterung in § 94 Absatz 1 nach 
dem Wort „Störfälle“ einfügen: 
 
„…, d. h. Ereignisabläufe, bei deren 
Eintreten der Betrieb der Anlage o
der die Tätigkeit aus sicherheitstech
nischen Gründen nicht fortgeführt 
werden kann und für die die Anlage 
auszulegen ist oder für die bei der 
Tätigkeit vorsorglich Schutzvorkeh
rungen vorzusehen sind.“ 

6  Artikel 1 
§ 25 Absatz 4 

… Sachverständigen auf 
Dichtheit prüfen zu las
sen. 

inhaltlich Erweiterung der Dichtheitsprüfung für 
bauartzugelassene Strahler um die 
Prüfung der „Unversehrtheit der Um
hüllung“, analog zu § 82 Absatz 1 
 

… Sachverständigen auf Dichtheit 
und Unversehrtheit prüfen zu lassen. 
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Lfd. Nr. Bezug im Ent
wurf  
[Art. 
/§/Begr.] 

Text des Bezugs im Ent
wurf 

Art der Anmerkung 
[redakt./ allg./ 
rechtl./ in
haltl./zum Erfül
lungsaufwand] 

Anmerkung/Kommentar/Einwen
dung 

Angeregte Änderung 

7  Artikel 1 
§ 25 Absatz 4 
Satz 1 

 rechtlich Die Regelungen alter BAZ, insbeson
dere bei Schulstrahlern, sehen für 
Strahler geringerer Aktivität teilweise 
deutlich kürzere Intervalle für Dicht
heitsprüfungen vor. Dies ist vor dem 
Hintergrund der Novellierung der 
StrlSchV von 2001 unverhältnismäßig. 
Die Regelungen der BAZ für Schul
strahler nach StrlSchV von 1989 soll
ten generell durch die 10 - jährige 
Dichtheitsprüfung ersetzt werden. 

neuer Satz 4: 
Satz 3 gilt nicht für bauartzugelas
sene Schulstrahler, deren Bauart 
nach der StrlSchV von 1989 oder frü
her zugelassen ist und deren Aktivi
tät auf das zehnfache beschränkt ist. 
alternativ: 
Ggf. in die Übergangsvorschriften 
aufnehmen. 

8  Artikel 1 § 29 
Absatz 3 

(3) Die für die Entlassung 
aus der Überwachung zu
ständige Behörde stellt 
bei einer beabsichtigten 
Verwertung oder Beseiti
gung des künftigen Ab
falls zur Gewährleistung 
des Dosiskriteriums nach 
§ 62 Absatz 3 Satz 1 des 
Strahlenschutzgesetzes 
innerhalb einer Frist von 
30 Kalendertagen nach 
Zugang des Nachweises 
nach Absatz 1 Nummer 3 
das Einvernehmen mit 
der für die Entlassung aus 

rechtlich Für die Herstellung des Einverneh
mens binnen 30 Tagen sollte eine Fik
tion wie in § 39 eingefügt werden.  

In Absatz 3 wird folgender Satz ange
fügt: 
 
 
Das Einvernehmen gilt als erteilt, 
wenn es nicht innerhalb von 30 Ka
lendertagen nach Eingang des Ersu
chens versagt wird.  
 



Verordnung zur weiteren Modernisierung des Strahlenschutzrechts – Länderbeteiligung v. 30.05.2018     BMU S II 

Lfd. Nr. Bezug im Ent
wurf  
[Art. 
/§/Begr.] 

Text des Bezugs im Ent
wurf 

Art der Anmerkung 
[redakt./ allg./ 
rechtl./ in
haltl./zum Erfül
lungsaufwand] 

Anmerkung/Kommentar/Einwen
dung 

Angeregte Änderung 

der Überwachung zustän
digen Behörde her, in de-
ren örtlichem Zuständig
keitsbereich der künftige 
Abfall verwertet oder be
seitigt werden soll. Das 
Einvernehmen kann nicht 
erteilt werden, wenn auf
grund einer Abschätzung 
nicht aus-zuschließen ist, 
dass das Dosiskriterium 
nicht eingehalten werden 
kann.  
 

9  Artikel 1 § 30 
Absatz 1 

„Der Antragsteller legt 
der zuständigen Behörde 
bei einer beabsichtigten 
Verwertung der überwa
chungsbedürftigen Rück
stände als Bauprodukt die 
folgenden Unterlagen 
vor: …“ 

Inhaltl. Der bestehende Wortlaut stellt nicht 
eindeutig dar, wie die strahlenschutz
rechtlichen Anforderungen an den Ab
fall, der in einem Bauprodukt einge
setzt werden soll, sichergestellt wer
den. Wörtlich angesprochen sind in 
Absatz 1 Nr. 3 nur die strahlenschutz
rechtlichen Anforderungen an das 
spätere Bauprodukt. Eine Regelung 
analog zu § 29 sollte ergänzt werden. 

Absatz 2 neu: 
„(2) Die für die Entlassung aus der 
Überwachung zuständige Behörde 
prüft bei der Entscheidung über die 
Entlassung der überwachungsbedürf
tigen Rückstände zur Verwertung in 
einem Bauprodukt, dass die in § 62 
Absatz 3 Satz 1 des Strahlenschutz
gesetzes genannte effektive Dosis 
nicht überschritten wird.“ 
Absatz 2 des Entwurfes wird zu Ab
satz 3. 
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Lfd. Nr. Bezug im Ent
wurf  
[Art. 
/§/Begr.] 

Text des Bezugs im Ent
wurf 

Art der Anmerkung 
[redakt./ allg./ 
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lungsaufwand] 

Anmerkung/Kommentar/Einwen
dung 

Angeregte Änderung 

10  Artikel 1 
§ 31 Abs. 2 

(2) Einer Freigabe be
dürfen auch Stoffe und Ge
genstände, die aus Strahlen
schutz-bereichen stammen, 
in denen  
1. offene radioaktive 
Stoffe vorhanden sind oder 
waren, 
2. mit offenen radio
aktiven Stoffen umgegangen 
wurde oder 
3. die Möglichkeit ei
ner Aktivierung bestand. 

inhaltlich Hier geht es laut Begründung um Ver
dachtsfälle („könnten“). Bei Ver
dachtsfällen muss sowieso näher ge
prüft werden, ob es Kontamination / 
Aktivierung gibt und dann eine Frei
gabe erforderlich wird. Insofern ist der 
neu vorgeschlagene § 31 Abs. 2 
StrlSchV überflüssig, zudem ist er zu 
unbestimmt. 

Ersatzlose Streichung 

11  Art. 1 § 32 
Abs. 3  

Bei einer spezifischen 
Freigabe ist die künftige 
Nutzung, Verwendung, 
Verwertung, Beseitigung 
oder der endgültige Ver
bleib der freizugebenden 
Stoffe und Gegenstände 
aufgrund der materiellen 
Eigenschaften der freizu
gebenden Stoffe und Ge
genstände oder durch An
forderungen an die künf
tige Nutzung, Verwen
dung, Verwertung, Besei
tigung oder der endgülti

redaktionell  … den endgültigen Verbleib … 
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Lfd. Nr. Bezug im Ent
wurf  
[Art. 
/§/Begr.] 

Text des Bezugs im Ent
wurf 

Art der Anmerkung 
[redakt./ allg./ 
rechtl./ in
haltl./zum Erfül
lungsaufwand] 

Anmerkung/Kommentar/Einwen
dung 

Angeregte Änderung 

gen Verbleib der freizuge
benden Stoffe und Ge
genstände eingeschränkt. 

12  Artikel 1 § 40 
Absatz 3 

„Bei einer spezifischen 
Freigabe zur Beseitigung 
sowie von Metallschrott 
zum Recycling dürfen bei 
der für die Freigabe zu
ständigen Behörde keine 
Bedenken gegen die ab
fallrechtliche Zulässigkeit 
des vorgesehenen Ver
wertungs- oder Beseiti
gungsweges und seine 
Einhaltung bestehen.“ 

Redakt./rechtl. Der bestehende Wortlaut stellt nicht 
eindeutig dar, dass auch eine (spezifi
sche) „Freigabe im Einzelfall“ unter die 
Regelungen des § 40 fallen soll. Dies 
lässt sich allenfalls aus der Verbindung 
von § 32 Absatz 4 mit § 41 Absatz 1 
herleiten und sollte eindeutig klarge
stellt sein. 

Bei einer spezifischen Freigabe zur 
Beseitigung sowie von Metallschrott 
zum Recycling, einschließlich der 
spezifischen Freigabe im Einzelfall, 
dürfen bei der für die Freigabe zu
ständigen Behörde keine Bedenken 
gegen die abfallrechtliche Zulässig
keit des vorgesehenen Verwertungs- 
oder Beseitigungsweges und seine 
Einhaltung bestehen. 

13  Artikel 1 § 40 
Absatz 4 

„Die Bestimmungen des 
Kreislaufwirtschaftsgeset
zes sowie der auf Grund 
dieses Gesetzes erlasse
nen Verordnungen zur 
Führung von Nachweisen 
über die ordnungsge
mäße Entsorgung von Ab
fällen bleiben unberührt.“ 

Rechtl./inhaltl. Nicht nur die NachwV, sondern sämtli
che abfallrechtliche Verordnungen 
bleiben unberührt (z.B. insbesondere 
relevant ist die DepV im Falle der spe
zifischen Freigabe zur Deponierung). 
Deshalb sollte der aus der geltenden 
StrlSchV übernommene Satz in diesem 
Sinne bei der Novellierung fortge
schrieben werden. 

Die Bestimmungen des Kreislaufwirt
schaftsgesetzes sowie der auf Grund 
dieses Gesetzes erlassenen Verord
nungen zur Führung von Nachweisen 
über die ordnungsgemäße Entsor
gung von Abfällen bleiben unbe
rührt. 
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Lfd. Nr. Bezug im Ent
wurf  
[Art. 
/§/Begr.] 

Text des Bezugs im Ent
wurf 

Art der Anmerkung 
[redakt./ allg./ 
rechtl./ in
haltl./zum Erfül
lungsaufwand] 

Anmerkung/Kommentar/Einwen
dung 

Angeregte Änderung 

14  Art. 1 § 41 
Abs. 3 S. 1  

Die Feststellung auf Erfül
lung bestimmter Anforde
rungen kann aufgenom
men werden  

1. in einer Genehmi
gung nach § 6, § 7 
oder § 9 des 
Atomgesetzes,  

2. in einem Planfest
stellungsbe
schluss oder einer 
Genehmigung 
nach § 9b des 
Atomgesetzes o
der 

in einer Genehmigung 
nach § 12 Absatz 1 Num
mer 1 bis 3 des Strahlen
schutzgesetzes. 

inhaltlich Ebenso wie in § 41 Absatz 1  
geregelt ist, dass das Verfahren nicht 
nur in einer Genehmigung nach §§ 6, 7 
oder 9 AtG, in einem Planfeststel
lungsbeschluss oder einer Genehmi
gung nach § 9 b AtG oder in einer Ge
nehmigung nach § 12  StrlSchG, son
dern auch in einem gesonderten Be
scheid festgelegt werden kann,  
sollte auch die in § 41 Abs. 2 vorgese
hene Feststellung über die Erfüllung 
von bestimmten Anforderungen in ei
nem gesonderten Bescheid möglich 
sein. Es sind keine Gründe ersichtlich, 
weshalb dies nicht möglich sein sollte.  

Die Feststellung auf Erfüllung be
stimmter Anforderungen kann aufge
nommen werden  

1. in einer Genehmigung nach § 6, 
§ 7 oder § 9 des Atomgesetzes,  

2. in einem Planfeststellungsbe
schluss oder einer Genehmi
gung nach § 9b des Atomge
setzes oder 

3. in einer Genehmigung nach § 
Absatz 1 Nummer 1 bis 3 des 
Strahlenschutzgesetzes 

4. oder in einen gesonderten Be
scheid 

15  Artikel 1 
§ 47 Absatz 1 
Nummer 3 

„…Teilnahme an einem 
von der zuständigen 
Stelle anerkannten Kurs.“ 

redaktionell Da die Teilnahme an mehreren Kursen 
erforderlich ist, sollte der Verord
nungstext an die entsprechenden Vor
gaben aus den Fachkunderichtlinien 
angepasst werden. 

„… den Nachweis der erfolgreichen 
Teilnahme an von der zuständigen 
Stelle anerkannten Kursen.“ 

16  Artikel 1   inhaltlich Aus der Begründung zu § 47 Absatz 3 
StrlSchV (neu) ergibt sich, dass „für 

In Absatz 3 sollte folgender Satz er
gänzt werden:  
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Angeregte Änderung 

§ 47 Absatz 3 
und Begrün
dung  

eine vollständige Anerkennung als 
Fachkunde [in der Regel] zusätzlich 
noch Kenntnisse des deutschen Strah
lenschutzrechts nachzuweisen“ sind. 
Es wird angeregt, insofern den Norm
text zu ergänzen und sich insofern 
nicht auf die Begründung zu beschrän
ken. 

Für eine vollständige Anerkennung 
als Fachkunde sind zusätzlich noch 
Kenntnisse des deutschen Strahlen
schutzrechts nachzuweisen. 
 

17  Artikel 1 
§ 47 Absatz 4 
und Begrün
dung  

Der Erwerb der Fach
kunde wird von der zu
ständigen Stelle anhand 
der jeweils vorzulegenden 
Nachweise geprüft und 
bescheinigt. 

rechtlich Hier wird geregelt, dass der Erwerb 
der Fachkunde anhand der jeweils 
vorzulegenden Nachweise geprüft und 
bescheinigt wird. Damit wird eine - 
dem Wortlaut nach - abschließende 
Regelung getroffen, welche mit der 
Begründung auf S. 312 konfligiert, in 
der es heißt, dass die zuständigen Stel
len im Rahmen der Prüfung der Fach
kunde auch Fachgespräche durchfüh
ren können. Damit wird auf eine äl
tere Judikatur des Bundesverwal
tungsgerichts zum Amtsermittlungs
grundsatz rekurriert, die allerdings vor 
dem Hintergrund der „geschlossenen 
Regelung“ zu hinterfragen ist. 
Es stellt sich aus Sicht der Rechtsan
wendungsebene zudem die Problema
tik, dass solche Prüfungen zzt. nur im 
Zusammenhang mit der Entscheidung 

Der Erwerb der Fachkunde wird von 
der zuständigen Stelle anhand der je
weils vorzulegenden Nachweise ge
prüft und bescheinigt. Die zuständige 
Stelle kann im Einzelfall als Teil der 
Prüfung ein Fachgespräch durchfüh
ren, das die Inhalte der erforderli
chen Fachkunde im Strahlenschutz 
zum Gegenstand hat. 



Verordnung zur weiteren Modernisierung des Strahlenschutzrechts – Länderbeteiligung v. 30.05.2018     BMU S II 
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Anmerkung/Kommentar/Einwen
dung 

Angeregte Änderung 

über die Erteilung der Fachkunde auf 
Basis der Strahlenschutzverordnung 
aktueller Fassung, nicht jedoch im Zu
sammenhang mit der Fachkundeertei
lung nach der Röntgenverordnung 
durchgeführt werden. Auch deshalb 
sollte - zumindest - der Verordnungs
geber entscheiden, für welche Berei
che der Strahlenanwendung neben 
der Beibringung von Nachweisen eine 
Prüfung gefordert wird. 

18  Artikel 1 
§ 47 Absatz 6 

 redaktionell Vollständige Zitierweise des MTA-Ge
setzes. 

 

19  Artikel 1 
§ 48 Absatz 2 

… gilt § 47 Absatz 1 bis 3 
entsprechend. 

inhaltlich Im medizinischen Bereich werden die 
Kenntnisse in der Ausbildung erwor
ben. 

… gilt § 47 Absatz 1 bis 3 und 5 ent
sprechend. 

20  Artikel 1 
§ 48  

 inhaltlich Es fehlen Ausführungen zum Erwerb 
von Kenntnissen im nichtmedizini
schen Bereich. Diese sind in §135 Ab
satz 3 gefordert. Dementsprechend ist 
festzulegen, wie diese zu erlangen 
sind. 

ergänzen: 
Kenntnisse im Strahlenschutz für An
wendungen außerhalb der Heilkunde 
und der Tierheilkunde werden durch 
eine geeignete Berufsausbildung und 
eine Einweisung erworben. 

21  Artikel 1 
§ 49 Absatz 2 

Abweichend von Absatz 1 
können die erforderliche 
Fachkunde oder die erfor
derlichen Kenntnisse im 
Strahlenschutz im Einzel
fall auf andere geeignete 

inhaltlich Mit der Formulierung des Entwurfs 
wird erst nach Durchführung einer Ak
tualisierungsmaßnahme durch die Be
hörde geprüft, ob die Aktualisierung 
anerkannt wird. Dies führt nicht zu 
Rechtssicherheit bei den Betroffenen 

Abweichend von Absatz 1 können 
die erforderliche Fachkunde oder die 
erforderlichen Kenntnisse im Strah
lenschutz im Einzelfall auf andere ge
eignete Weise aktualisiert werden. 
Die Aktualisierung muss geeignet 
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Anmerkung/Kommentar/Einwen
dung 

Angeregte Änderung 

Weise aktualisiert wer
den. Die Aktualisierung 
muss geeignet sein, einen 
Wissenstand zu gewähr
leisten, der der Wissens
vermittlung in einem Kurs 
oder einer Fortbildungs
maßnahme nach Ab
satz 1 Satz 1 entspricht. 
Die Aktualisierung ist der 
zuständigen Behörde 
nachzuweisen. Diese ent
scheidet über die Aner
kennung der Aktualisie
rung. 

und könnte dazu führen, dass, wenn 
eine Maßnahme im Nachhinein nicht 
anerkannt wird, die Frist von 5 Jahren 
zur Aktualisierung überschritten wird. 

sein, einen Wissenstand zu gewähr
leisten, der der Wissensvermittlung 
in einem Kurs oder einer Fortbil
dungsmaßnahme nach Absatz 1 
Satz 1 entspricht. Die Aktualisierung
maßnahme ist vor Durchführung mit 
der zuständigen Behörde abzustim
men. Diese entscheidet über die An
erkennung der Aktualisierung. 

22  Artikel 1 
§ 49 Absatz 2 
Satz 3  

Die Aktualisierung ist der 
zuständigen Behörde 
nachzuweisen. Diese ent
scheidet über die Aner
kennung der Aktualisie
rung. 

rechtlich Abweichend von der sonstigen Termi
nologie ist hier vorgesehen, dass die 
Aktualisierung der zuständigen Be
hörde (und nicht Stelle) nachzuweisen 
ist. Das würde für Niedersachsen be
deuten, dass die Fachkundeaktualisie
rung dem zuständigen Staatlichen Ge
werbeaufsichtsamt und nicht der Ärz
tekammer Niedersachsen gegenüber 
nachzuweisen wäre. 

Die Aktualisierung ist der zuständi
gen Stelle nachzuweisen. Diese ent
scheidet über die Anerkennung der 
Aktualisierung. 
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Angeregte Änderung 

23  Artikel 1  
§ 50  

Widerruf der Bescheini
gung über die erforderli
che Fachkunde oder die 
erforderlichen Kenntnisse 
 

rechtlich Anmerkung: 
Schon in der Überschrift ist vom „Wi
derruf der Bescheinigung über …“ und 
nicht dem Widerruf der Anerkennung 
der Fachkunde die Rede. In § 47 Ab
satz 3 S.1 StrlSchV ist bei Auslandsqua
lifikationen von Anerkennung die 
Rede; § 47 Absatz 4 spricht davon, 
dass der Erwerb geprüft und beschei
nigt wird. Rechtlich dürfte die „Be
scheinigung“ die Urkunde sein, auf der 
die Anerkennung verbrieft wird. Daher 
wird nicht die Bescheinigung sondern 
die dem Ausstellen der Bescheinigung 
zugrundeliegende Anerkennung der 
Fachkunde widerrufen. Anders ausge
drückt: Verwaltungsakt ist nicht die 
Bescheinigung sondern die Anerken
nung der Fachkunde. 
 

Widerruf der Anerkennung über die 
erforderliche Fachkunde oder die er
forderlichen Kenntnisse 
 
Die zuständige Stelle kann eine Fach
kunde oder die erforderlichen Kennt
nisse im Strahlenschutz widerrufen 
oder deren Fortgeltung mit Auflagen 
versehen, wenn der Nachweis über 
Fortbildungsmaßnahmen nicht oder 
nicht vollständig vorgelegt wird oder 
eine Überprüfung nach Satz 2 ergibt, 
dass die erforderliche Fachkunde o
der die erforderlichen Kenntnisse im 
Strahlenschutz nicht oder nicht im 
erforderlichen Umfang vorhanden 
sind. Bestehen begründete Zweifel 
an der erforderlichen Fachkunde o
der an den erforderlichen Kenntnis
sen im Strahlenschutz, kann die zu
ständige Behörde eine Überprüfung 
der Fachkunde oder der Kenntnisse 
veranlassen. 

24  §§ 52 ff (Kapi
tel 6) 

 Gesetzesfolgenab
schätzung 

Sofern sich aus Kapitel 6 bei der Aus
übung von Tätigkeiten ein gesteigerter 
Aufwand, sei es technisch oder perso
nell, für die Kommunen ergibt, ist die
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Angeregte Änderung 

ser noch abzuschätzen. Die bei Notfäl
len auftretenden Kosten werden als 
abhängig von Art und Umfang des 
Notfalls als nicht abschätzbar einge
stuft, jedoch muss für das Eintreten ei
nes Notfalls Vorsorge getroffen wer
den, was ebenfalls mit Kosten verbun
den sein dürfte. 
 
 

25  Artikel 1 
§ 52 Absatz 2 
Nummer 3 

3. Sperrbereich, wenn in 
einem Bereich die Ortsdo
sisleistung höher als 3 
Millisievert durch Stunde 
sein kann; ein Sperrbe
reich ist Teil des Kontroll
bereichs. 

rechtlich Im Nutzstrahlbündel von Röntgenein
richtungen sind höhere Ortsdosisleis
tungen als 3 mSv/h möglich, es ist ggf. 
erforderlich, im Nutzstrahlbündel zu 
arbeiten (z. B. bei orthopädischen In
terventionen). Eine Abgrenzung des 
Nutzstrahlbündels als Sperrbereich ist 
nicht möglich. 

3. Sperrbereich, wenn in einem Be
reich die Ortsdosisleistung höher als 
3 Millisievert durch Stunde sein 
kann; ein Sperrbereich ist Teil des 
Kontrollbereichs. Nutzstrahlbündel 
von medizinischen Röntgeneinrich
tungen führen nicht zur Notwendig
keit der Einrichtung eines Sperrberei
ches. 

26  Artikel 1 
§ 52 Absatz 5 
Satz 3 

… kann Ausnahmen von 
den Sätze 1 und 2… 

redaktionell Anpassung „… kann Ausnahmen von den Sätzen 
1 und 2 …“ 

27  Artikel 1 
§ 61 Absatz 6 

Die zuständige Behörde 
kann anordnen, dass Per
sonen, die sich in Berei
chen aufhalten oder auf
gehalten haben, in denen 

inhaltlich Nur erforderlich in Bereichen mit offe
nen radioaktiven Stoffen. 

Die zuständige Behörde kann anord
nen, dass Personen, die sich in Berei
chen aufhalten oder aufgehalten ha
ben, in denen Tätigkeiten mit offe
nen radioaktiven Stoffen ausgeübt 
werden, durch geeignete Messungen 
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Angeregte Änderung 

Tätigkeiten ausgeübt wer
den, durch geeignete 
Messungen feststellen 
lassen, ob sie radioaktive 
Stoffe inkorporiert haben. 

feststellen lassen, ob sie radioaktive 
Stoffe inkorporiert haben. 

28  Artikel 1 
§ 62 Absatz 4 

…, dass die Ersatzdosis an 
das Strahlenschutzregis
ter nach § 170 Strahlen
schutzgesetz übermittelt 
wird. 

inhaltlich Hier sollte sichergestellt werden, dass 
die Ersatzdosis nur an die Messstelle 
gemeldet wird, da die Mitteilung zur 
Festsetzung einer Ersatzdosis von der 
Behörde bisher an die Messstelle er
folgt. So hat die Messstelle Kenntnis 
über die Festsetzung der Behörde und 
meldet dann an das Strahlenschutzre
gister (siehe auch „Richtlinie über An
forderungen an Personendosismess
stellen“) 

ändern: 
…, dass die Ersatzdosis an die be
hördlich bestimmte Messstelle nach 
§ 169 Strahlenschutzgesetz übermit
telt wird. 

29  Artikel 1 
§ 62 Absatz 5 

… über die Expositionsbe
dingungen … 

inhaltlich Die Mitteilung soll auch an die Mess
stelle erfolgen, da dort die personen
bezogenen Dosiswerte erfasst wer
den. 

Die zuständige Behörde veranlasst, 
dass die ermittelte Körperdosis und 
die Angaben über die Expositionsbe
dingungen an das Strahlenschutzre
gister nach § 170 Strahlenschutzge
setz und an die behördlich be
stimmte Messstelle nach § 169 
Strahlenschutzgesetz übermittelt 
werden. 

30  Artikel 1 
§ 72 Absatz 2 
Begründung 

 inhaltlich  In der amtlichen Begründung ist be
züglich der zu verkürzenden Fristen 
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Angeregte Änderung 

auf die Richtlinie für die „Arbeitsme
dizinische Vorsorge beruflich strah
lenexponierter Personen durch er
mächtigte Ärzte“ hinzuweisen. 

31  Artikel 1 
§ 74 Absatz 2 
 

… das Gutachten eines 
Arztes einholen, der … 

inhaltlich „Gutachten eines Arztes“ ändern in 
„ärztlichen Sachverständigen“, Ver
wendung des analogen Begriffs wie in 
§ 79 Absatz 1 Nummer 6 StrlSchG. 
 
Erläuterung in Begründung aufneh
men: 
Es kann erforderlich sein, dass bei me
dizinischen Indikationen (Hautverän
derungen, Blutbild) die Hinzuziehung 
eines Arztes mit Fachkunde, Strahlen
biologen, Facharztes für das jeweilige 
Fachgebiet (Haut, Blut, Lunge…) erfor
derlich ist. 

Absatz 2: 
Die zuständige Behörde kann vor ih
rer Entscheidung das Gutachten ei
nes ärztlichen Sachverständigen ein
holen, … 

32  Artikel 1 
§ 76 Absatz 2 

 inhaltlich Klarstellung, dass Studierende auch 
von dieser Vorschrift erfasst sind. 
 

ändern in 
…, dass Schüler, Auszubildende und 
Studierende beim Betrieb einer … 

33  Artikel 1 
§ 76 Absatz 2 

 inhaltlich Gemäß Nds. Schulgesetz sind Hoch
schulen keine Schulen. 

Streichen der Worte „in Schulen“ 

34  Artikel 1 
§ 76 Absatz 2 

…, dass Schüler und Aus
zubildende beim Betreib 
einer Röntgeneinrichtung 
… nur in Anwesenheit und 
unter Aufsicht … 

inhaltlich Die Forderung, dass beim Betrieb ei
ner Röntgeneinrichtung an Schulen 
Schülerinnen und Schüler nur unmit
telbar mitwirken dürfen, wenn eine 
fachkundige Lehrkraft anwesend ist 

differenziertere Formulierung: 
bei Vollschutzgeräten wird kein SSB 
gefordert, 
jedoch beim Umgang mit offenen ra
dioaktiven Stoffen 
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und Aufsicht führt, ist nicht sachge
recht. Denn in § 76 Absatz 1 StrlSchG 
wird festgelegt, dass an Schulen nur 
Geräte mit einer Bauartzulassung als 
Schulröntgeneinrichtung betrieben 
werden dürfen und diese entsprechen 
wiederum nach § 45 Absatz 1 Nr. 5 
StrlSchG bauartzugelassenen Voll
schutzgeräten. Für deren Betrieb ist 
aber normalerweise noch nicht mal 
ein fachkundiger Strahlenschutzbeauf
tragter vorgesehen.  

 
 
 
Streichung der Wörter „einer 
Röntgeneinrichtung“ 
 

35  Artikel 1 
§ 79 Absatz 5  

 inhaltlich Neben den in Absatz 1 Nummer 3 for
mulierten Regelungen sollte z. B. auch 
die Möglichkeit zur Verpflichtung der 
Mitteilung von Stoffen mit Halbwerts
zeiten unter 100 Tagen bestehen. Die 
Meldungen wären ggfs. für die Fest
setzung von Sicherungsleistungen not
wendig. 
Mit der Mitteilung des gesamten Be
standes würden sich die Kenntnisse 
der Behörde über den Bestand erhö
hen. 
 

an Absatz 5 anfügen: 
 
Die Behörde kann im Einzelfall an
dere Festlegungen treffen. 

36  Artikel 1 
§ 81  

 inhaltlich Für Röntgeneinrichtungen sollte eine 
Mitteilungspflicht analog § 82 Absatz 
4 aufgenommen werden. 

neuer Absatz 5: 
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Diese Ergänzung ist erforderlich, damit 
festgestellte Mängel der Kategorie 1 
entsprechend der „Richtlinie für Sach
verständigenprüfungen nach der 
Röntgenverordnung“ die nicht als be
sonderes Vorkommnis einzustufen 
sind, der Behörde mitzuteilen sind. 
Ansonsten würde die Behörde bei 
Mängeln dieser Kategorie erst nach 
Vorlage des Prüfberichtes nach § 170 
Absatz 1 Nr. 6 in Kenntnis gesetzt wer
den. Diese Mitteilung ist in Analogie 
zu den bedeutsamen Vorkommnissen 
der Anlage 16 Nummer 6 zu sehen. 

Der Strahlenschutzverantwortliche 
hat dafür zu sorgen, dass bei der Prü
fung durch einen Sachverständigen 
nach § 172 StrlSchG festgestellte 
Mängel, die zu einer erneuten Sach
verständigenprüfung führen, der zu
ständigen Behörde unverzüglich 
nach Durchführung der Prüfung mit
zuteilen sind. 
alternativ: 
Bezug zu Mängeln mit sicherheits
technischer Bedeutung. 

37  Artikel 1 
§ 82 Absatz 1 
Satz 2 

Die zuständige Behörde 
kann anordnen, dass die 
Prüfung durch einen nach 
§ 172 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 4 des Strahlen
schutzgesetzes bestimm
ten Sachverständigen 
durchzuführen ist. 

inhaltlich Der Behörde sollte die Möglichkeit 
eingeräumt werden, auch die Prüffris
ten festlegen zu können. 

ergänzen: 
Die zuständige Behörde kann anord
nen, dass die Prüfung durch einen 
nach § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 
4 des Strahlenschutzgesetzes be
stimmten Sachverständigen durchzu
führen ist und dass die Prüfung in 
bestimmten Zeitabständen zu wie
derholen ist. 

38  Artikel 1 § 83 
Absatz 3 
 
Siehe auch 
StN BW 

(3) Der Strahlenschutzver
antwortliche hat dafür zu 
sorgen, dass zur Messung 
der Personendosis, der 

inhaltlich Für bestimmte Strahlenfelder (z. B. 
niederenergetische Röntgenstrahlung 
kleiner gleich 20 keV oder gepulste 
Strahlung) sind bis heute nach der 
Messgröße H*(10) keine geeigneten 

Ergänzung des § 83 Absatz 3: 
(neuer Satz 2) 
(3) Der Strahlenschutzverantwortli
che hat dafür zu sorgen, dass zur 
Messung der Personendosis, der 
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Ortsdosis, der Ortsdosis
leistung, der Oberflächen
kontamination und der 
Aktivität von Luft und 
Wasser andere geeignete 
Strahlungsmessgeräte 
verwendet werden, so
fern nicht nach Absatz 1 
Nummer 1 Messgeräte 
nach dem Mess- und 
Eichgesetz vorgeschrie
ben sind. 

Messgeräte verfügbar, die gleichzeitig 
die Anforderungen an das Mess- und 
Eichgesetz erfüllen. Für diese Strahlen
felder geeignete Messgeräte verwen
den noch die (alte) Messgröße Hx, die 
nicht mehr verwendet werden darf, o
der besitzen keine Bauartzulassung 
nach dem Mess- und Eichgesetz.  

Ortsdosis, der Ortsdosisleistung, der 
Oberflächenkontamination und der 
Aktivität von Luft und Wasser andere 
geeignete Strahlungsmessgeräte ver
wendet werden, sofern nicht nach 
Absatz 1 Nummer 1 Messgeräte 
nach dem Mess- und Eichgesetz vor
geschrieben sind. Sind keine Mess
geräte nach Absatz 1 Satz 1 verfüg
bar, kann die zuständige Behörde 
der Verwendung anderer Messge
räte zustimmen, wenn mit ihnen der 
Messzweck erreicht werden kann. 

39  Artikel 1 
§ 87 Absatz 3 

Aufbewahrung und Be
reithaltung von Unterla
gen 

redaktionell Der Absatz ist anscheinend unvollstän
dig. Es fehlt eine Angabe, was mit den 
Unterlagen gemacht werden soll. 

ergänzen: 
… bereitgehalten wird. 

40  Artikel 1 
§ 89 mit An
lage 11 Teil B 
Tabelle 3 

 inhaltlich § 89 mit Anlage 11 Teil B Tabelle 3 
(Anmerkung: laut Überschrift bezieht 
sich Anlage 11 auf §§ 90, 91, 148 und 
Anlage 8 zu § 31) 
Es sollte klargestellt werden, ob für 
die jeweiligen Expositionspfade bei 
den Berechnungen als Aufenthaltszei
ten beide Expositionspfade (Aufent
halt im Freien + Aufenthalt in Ge
bäude) zu berücksichtigen sind. Wenn 
es so ist bleibt unklar, warum insge
samt jetzt 9000 Stunden pro Jahr statt 

§ 89 für die Anlage 11 mit aufneh
men 
 
 
 
Klarstellung, ob Aufenthaltszeiten 
zusammen oder einzeln berücksich
tigt werden müssen. 
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8760 pro Jahr angesetzt werden. Zu
dem sollte Jahr wie in § 89 durch Ka
lenderjahr ersetzt werden. 

 
 
ersetzen: Jahr durch „Kalenderjahr“ 

41  Artikel 1  
§ 90 Absatz 1 
Satz 1 
 
Siehe auch 
StN BW 

Im Rahmen des Genehmi
gungs- oder Anzeigever
fahrens für Tätigkeiten 
nach § 4 Absatz 1 Num
mer 1 und Nummer 3 bis 
Nummer 8 des Strahlen
schutzgesetzes sowie für 
in der Überwachung ver
bleibende Rückstände 
nach § 63 Absatz 1 des 
Strahlenschutzgesetzes 
hat der Strahlenschutz
verantwortliche die zu er
wartende Exposition für 
eine repräsentative Per
son unter Berücksichti
gung der in Anlage 11 Teil 
A bis C oder, im Fall von 
in der Überwachung ver
bleibenden Rückständen, 
der in Anlage 6 genann
ten Expositionspfade, Le
bensgewohnheiten der 
repräsentativen Person 
und der dort genannten 

inhaltlich Rückbenennung zu Referenzperson, 
um diese Person von der repräsentati
ven Person in § 91 abzugrenzen, für 
die ja realistische Abschätzungen 
durchgeführt werden. 

Streichung in Absatz 1 Satz 1: 
Im Rahmen des Genehmigungs- oder 
Anzeigeverfahrens für Tätigkeiten 
nach § 4 Absatz 1 Nummer 1 und 
Nummer 3 bis Nummer 8 des Strah
lenschutzgesetzes sowie für in der 
Überwachung verbleibende Rück
stände nach § 63 Absatz 1 des Strah
lenschutzgesetzes hat der Strahlen
schutzverantwortliche die zu erwar
tende Exposition für eine repräsen
tative Person Referenzperson unter 
Berücksichtigung der in Anlage 11 
Teil A bis C oder, im Fall von in der 
Überwachung verbleibenden Rück
ständen, der in … 
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übrigen Annahmen zu er
mitteln. 

42  Artikel 1 
§ 90 Absatz 1 
Satz 2 

„Die zuständig Behörde 
…“ 

inhaltlich Anwendung der Anlage 11 Teil D fehlt, 
wird nur für die zuständige Behörde in 
§ 92 aufgeführt 

Der letzte Satz sollte lauten: 
Der Strahlenschutzverantwortliche 
und die zuständige Behörde können 
davon ausgehen, dass die Grenz
werte des § 80 des Strahlenschutzge
setzes und des § 89 dieser Verord
nung eingehalten sind, wenn dies 
unter Zugrundelegung der Allgemei
nen Verwaltungsvorschriften nach 
Absatz 2 Satz 1 nachgewiesen wird o
der wenn die nach Anlage 11 Teil D 
zulässigen Aktivitätskonzentrationen 
für Ableitungen radioaktiver Stoffe 
mit Luft oder Wasser aus Strahlen
schutzbereichen der betreffenden 
Anlagen oder Einrichtungen im Jah
resdurchschnitt nicht überschritten 
werden. 

43  Artikel 1 
§ 91 

 redaktionell/inhalt
lich 

Satzbau klarer machen, so dass deut
lich wird, welche Anlagen zu berück
sichtigen sind; wie die Datenübergabe 
erfolgt; was die Anlage 12 bedeutet? 

Verfahrensablauf und Tätigkeitsfeld 
bitte klarer definieren. 

44  Artikel 1  
§ 92 Absatz 2 

 inhaltlich Wiederaufnahme des Begriffes 
„frühere Tätigkeit“, um Berücksichti
gung von früheren Expositionen zu er
reichen. 

Der letzte Satz sollte wie folgt geän
dert werden: 
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Satz 1 findet keine Anwendung, 
wenn der zuständigen Behörde An
haltspunkte vorliegen, dass die in 
§ 89 Absatz 1 genannten Grenzwerte 
an einem Standort durch Ableitun
gen aus in Absatz 1 genannten Anla
gen oder Einrichtungen an diesem 
Standort, anderen nach § 89 
Absatz 2 einzubeziehenden Standor
ten oder aus früheren Tätigkeiten 
überschritten werden können. 

45  Artikel 1 
§§ 93/150 

 inhaltlich Einwendung: 
Der § 150 regelt einen ähnlichen Sach
verhalt und ist erheblich klarer formu
liert. Anpassung der Formulierung von 
§ 93 an § 150.  
Der Bezug auf die REI sollte in § 93 
aufgenommen werden.  
Die Strahlenschutzgesetzgebung un
terscheidet jetzt zwischen geplanten, 
Notfall- und bestehenden Expositions
situationen. Der § 93 bezieht sich auf 
geplante Expositionssituationen, ent
hält indirekt über die REI aber auch 
Regelungen für Notfall- und beste
hende Expositionssituationen. Auf die
sen Umstand sollte explizit hingewie
sen werden, da hiervon sowohl der 

Anpassung von § 93 an die Formulie
rung im § 150:  
Als Rechtgrundlage ist die REI festzu
legen. 
Klarstellung, dass § 93 auch für die 
anderen Teile der StrlSchV bindende 
Regelungen enthält. 
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Anlagenbetreiber, die unabhängige 
Messstelle sowie die Behörde betrof
fen ist. 

46  Artikel 1 
§ 93 Absatz 4 

 inhaltlich Durch die Nennung der „Einrichtun
gen“ ist der Prüfungsaufwand des BfS 
gegenüber der alten Praxis (nur bei 
kerntechnischen Anlagen) deutlich er
höht. 
Es sollte eine Pflicht zur Anbietung von 
Vergleichsmessungen aufgenommen 
werden. 

 

47  Artikel 1 
§ 101 
Begründung  

 redaktionell verkehrte Zitate  ändern von § 91 in § 101 und 
von § 88 in § 98 

48  Artikel 1 
§ 103 Absatz 1 
Nummern 1 
und 4 

… über eine Funktion ver
fügt, die die Parameter 
zur Ermittlung der bei der 
Anwendung erhaltenen 
Exposition der untersuch
ten oder behandelten 
Person anzeigt, oder, falls 
dies nach dem Stand der 
Technik nicht möglich ist, 
die erhaltene Exposition 
der untersuchten oder 
behandelten Person auf 
andere Weise unmittel
bar ermittelt werden 

inhaltlich Anhand von „Parametern zur Ermitt
lung“ ist nicht gewährleistet, dass 
Röntgenanwender unmittelbar die er
haltene Dosis erkennen oder ableiten 
können. Diese „Parameter zur Ermitt
lung“ wären z. B. „kV“ und „mAs“. Die 
Forderung im ersten Satzabschnitt 
bliebe unterhalb der bisherigen Anfor
derungen. 
Der zweite Satzabschnitt ist demge
genüber weitergehend, obwohl er sich 
auf den Fall zu Satz 1 bezieht, „falls 
dies nach dem Stand der Technik nicht 
möglich ist“.  

Änderung zu 1.: 
… über eine Funktion verfügt, durch 
die die erhaltene Exposition der un
tersuchten oder behandelten Person 
unmittelbar ermittelt werden kann. 
 
Ggf. kann eine Übergangsfrist hierfür 
definiert werden. 
 
Änderung zu 4.: 
… während der Anwendung Werte 
zur Exposition der untersuchten Per
son anzeigt. 
Hinweis: 
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Lfd. Nr. Bezug im Ent
wurf  
[Art. 
/§/Begr.] 

Text des Bezugs im Ent
wurf 

Art der Anmerkung 
[redakt./ allg./ 
rechtl./ in
haltl./zum Erfül
lungsaufwand] 

Anmerkung/Kommentar/Einwen
dung 

Angeregte Änderung 

kann, Bei 4. ergibt sich die gleiche Problema
tik: Anhand der „Parameter zur Er
mittlung der Exposition“ erhält der 
Anwender noch keine unmittelbar für 
ihn ausreichende Information. 

Dabei wird von einer geeignet ange
passten Definition der „Intervention“ 
ausgegangen. 

49  Artikel 1 
§ 103 Absatz 3 

… zur Untersuchung von 
Personen … 

inhaltlich Überprüfung, für welchen Personen
kreis diese Regelung anzuwenden ist, 
untersuchte oder behandelte Person 
oder beide?  

Anpassung an letzten Halbsatz und 
ergänzen: 
… untersuchte oder behandelte Per
son … 

50  Artikel 1 
§ 104 Absatz 4 
Satz 2 

In diesem Fall kann sich 
die Prüfung auf die Ände
rung und deren Auswir
kung … 

inhaltlich Absatz 4 erweitern auf „Auswirkungen 
des Betriebs“ 

In diesem Fall kann sich die Prüfung 
auf die Änderung und deren Auswir
kungen des Betriebs ... 

51  Artikel 1 
§ 105  

  Die Regelung des § 16 Absatz 3 RöV 
sollte übernommen werden. 
Mindestanforderungen sollen in der 
Verordnung geregelt werden, denn 
wenn es nur im untergesetzlichen Re
gelwerk (z. B. QS-RL) geregelt ist, gilt 
das nicht für den Betreiber direkt son
dern muss erst mit Verwaltungsakt für 
ihn umgesetzt werden. 

In regelmäßigen Zeitabständen, min
destens jedoch monatlich, ist eine 
Konstanzprüfung durchzuführen. Die 
zuständige Behörde kann Abwei
chungen von den Fristen nach den 
Sätzen 1 bis 3 festlegen. 

52  Artikel 1 
§ 106 Absatz 2 
Satz 1 Num
mer 2 

2. bei Prüfungen nach  
§ 105 drei Jahre nach Ab
schluss der Prüfung. 

inhaltlich Es gibt Konstanzprüfungen, deren 
Häufigkeit der Durchführung in Zeitin
tervallen von mehr als 3 Jahren festge
legt ist (z. B. DIN 6868-5; hier: 5-jährli
che Dosismessung). 

2. bei Prüfungen nach § 105 drei 
Jahre nach Abschluss der Prüfung, 
wenigstens aber bis zur nachfolgen
den geforderten Prüfung. 
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Lfd. Nr. Bezug im Ent
wurf  
[Art. 
/§/Begr.] 

Text des Bezugs im Ent
wurf 

Art der Anmerkung 
[redakt./ allg./ 
rechtl./ in
haltl./zum Erfül
lungsaufwand] 

Anmerkung/Kommentar/Einwen
dung 

Angeregte Änderung 

53  Artikel 1 
§ 108 

Rechtfertigende Indika
tion 

inhaltlich Neuer Absatz über die Dokumentati
onspflicht der rechtfertigenden Indika
tion.  
Die rechtfertigende Indikation muss 
vorher so dokumentiert sein, dass es 
für MTRA und Überwachungsbehörde 
nachvollziehbar ist.  
Befragungen ergaben, dass die recht
fertigende Indikation häufig nur 
mündlich erfolgt sind und erst nach
träglich im Rahmen der Befundung do
kumentiert wurden. Ziel: Entlastung 
der MTRA (ohne rechtfertigende Indi
kation wäre ihr Röntgen eine Straf
tat?). 
Mit dem zitierten und ergänzten Text 
aus der Auslegungshilfe „Anwendung 
von Röntgenstrahlen am Menschen 
nach § 25 in Verbindung mit § 23 der 
Röntgenverordnung (RöV) - Rechtferti
gende Indikation“ (Anlage 1) des 
Rundschreibens des Bundesministeri
ums für Umwelt, Naturschutz und Re
aktorsicherheit vom 18.03.2010 - RS II 
1 - 11602/14 - soll klargestellt werden, 
dass die rechtfertigende Indikation 
grundsätzlich unmittelbar, nachdem 

neuer Absatz: 
Die rechtfertigende Indikation ist 
grundsätzlich unmittelbar, nachdem 
sie gestellt worden ist, und vor der 
Anwendung von Röntgenstrahlen zu 
dokumentieren.  
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Lfd. Nr. Bezug im Ent
wurf  
[Art. 
/§/Begr.] 

Text des Bezugs im Ent
wurf 

Art der Anmerkung 
[redakt./ allg./ 
rechtl./ in
haltl./zum Erfül
lungsaufwand] 

Anmerkung/Kommentar/Einwen
dung 

Angeregte Änderung 

sie gestellt worden ist, und vor der An
wendung der Röntgenstrahlung auch 
zu dokumentieren ist. 

54  Artikel 1 
§ 110 Absatz 2 
Begründung 

Der Strahlenschutzverant
wortliche hat dafür zu 
sorgen, dass ein Arzt nach 
§ 120 Absatz 1 Nummer 1 
und ein Medizinphysik-Ex
perte für Patienten, deren 
Behandlung mit ionisie
render Strahlung oder ra
dioaktiven Stoffen indivi
duell festzulegen ist, ei
nen auf den Patienten be
zogenen Bestrahlungs
plan schriftlich festlegen. 
In den Bestrahlungsplan 
sind alle Bestrahlungsbe
dingungen, insbesondere 
die nach den Erfordernis
sen der medizinischen 
Wissenschaft individuell 
festzulegende Dosis im 
Zielvolumen aufzuneh
men. 

inhaltlich In der Formulierung findet sich die 
Nuklearmedizin nicht wieder. 
 
In die Begründung sollte deshalb auf
genommen werden, dass ggfs. der 
„Bestrahlungsplan“ auch ein „Behand
lungsplan“ sein kann. 
 
 

alternativ: 
amtliche Begründung erweitern: 
 
Der Strahlenschutzverantwortliche 
hat dafür zu sorgen, dass ein Arzt 
nach § 120 Absatz 1 Nummer 1 und 
ein Medizinphysik-Experte für Pati
enten, deren Behandlung mit ionisie
render Strahlung oder radioaktiven 
Stoffen individuell festzulegen ist, ei
nen auf den Patienten bezogenen 
Behandlungsplan schriftlich festle
gen. In den Behandlungsplan sind 
alle Bestrahlungs- und Behandlungs
bedingungen, insbesondere die nach 
den Erfordernissen der medizini
schen Wissenschaft individuell fest
zulegende Dosis im Zielvolumen oder 
das zu verabreichende Radiopharma
kon und dessen Aktivität aufzuneh
men.  

55  Artikel 1 
§ 110 Absatz 3 

Der Strahlenschutzverant
wortliche hat dafür zu 

 Eine Überprüfung ist bei Behandlun
gen mit radioaktiven Stoffen nicht im
mer messtechnisch möglich. 

Der Strahlenschutzverantwortliche 
hat dafür zu sorgen, dass bei Be
handlungen, denen ein individueller 
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Lfd. Nr. Bezug im Ent
wurf  
[Art. 
/§/Begr.] 

Text des Bezugs im Ent
wurf 

Art der Anmerkung 
[redakt./ allg./ 
rechtl./ in
haltl./zum Erfül
lungsaufwand] 

Anmerkung/Kommentar/Einwen
dung 

Angeregte Änderung 

sorgen, dass bei Behand
lungen, denen ein indivi
dueller Bestrahlungsplan 
zugrunde liegt, die Einhal
tung aller im Bestrah
lungsplan festgelegten 
Bedingungen überprüft 
wird. Die Überprüfung er
folgt vor Beginn 
1. der ersten Bestrahlung 
durch einen Arzt nach 
§ 132 Absatz 1 Nummer 1 
und einen Medizinphysik-
Experten, 
2. jeder weiteren Bestrah
lung durch einen Arzt 
nach § 132 Absatz 1 Num
mer 1. 

Bestrahlungsplan zugrunde liegt, die 
Einhaltung aller im Bestrahlungsplan 
festgelegten Bedingungen überprüft 
wird. Für Behandlungen mit radioak
tiven Stoffen gilt dies, soweit die 
Überprüfung nach dem Stand von 
Wissenschaft und Technik messtech
nisch möglich ist. Die Überprüfung 
erfolgt vor Beginn 
1. der ersten Bestrahlung durch ei
nen Arzt nach § 132 Absatz 1 Num
mer 1 und einen Medizinphysik-Ex
perten, 
2. jeder weiteren Bestrahlung durch 
einen Arzt nach § 132 Absatz 1 Num
mer 1. 

56  Artikel 1 
§ 110 Absatz 7 

Eine Überschreitung der 
diagnostischen Referenz
werte ist unverzüglich 
nach der Untersuchung 
schriftlich zu begründen. 

 Eine schriftliche Begründung bei jeder 
Überschreitung des diagnostischen 
Referenzwertes erzeugt einen sehr 
großen, unverhältnismäßigen hohen 
Aufwand für die Röntgenanwender. 
Wenn man von den bisher geäußerten 
Rahmenbedingungen bei der Erstel
lung von diagnostischen Referenzwer
ten ausgeht, müsste in ca. 25 % der 

Kriterien für die Relevanz einfügen, 
z. B. eine 100 %-ige oder 50 %-ige 
Überschreitung des diagnostischen 
Referenzwertes. 
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Lfd. Nr. Bezug im Ent
wurf  
[Art. 
/§/Begr.] 

Text des Bezugs im Ent
wurf 

Art der Anmerkung 
[redakt./ allg./ 
rechtl./ in
haltl./zum Erfül
lungsaufwand] 

Anmerkung/Kommentar/Einwen
dung 

Angeregte Änderung 

Röntgenanwendungen mit diagnosti
schen Referenzwerten nun eine zu
sätzliche schriftliche Dokumentation 
erfolgen, auch z. B. bei geringen Über
schreitungen und bei Strahlenanwen
dungen mit relativ niedriger Dosis. 
Falls für diese Anforderung der Bezug 
geändert werden würde, z. B. auf den 
Mittelwert von Strahlenanwendun
gen, wie für diagnostische Referenz
werte gedacht, wäre eine gleichartige 
Vorgehensweise wie bei der aktuell 
vorliegenden Festlegung der bedeut
samen Vorkommnisse, insbesondere 
durch einen ausreichend hohen Trig
ger, sinnvoll. Dadurch könnte auch 
eine erkennbare bewertende Ausei
nandersetzung der Strahlenanwender 
mit den Dosiswerten nachvollzogen 
werden, auch um die Kriterien der An
lage 15 für bedeutsame Vorkomm
nisse bemerken und ggf. erfüllen zu 
können. 

57  Artikel 1 
§ 110 Absatz 8 

Der Strahlenschutzverant
wortliche hat dafür zu 
sorgen, dass eine Person, 
die mit radioaktiven Stof
fen behandelt wurde, erst 

inhaltlich Es sollte eine rechtssichere Möglich
keit geben, Patienten bei entspre
chendem medizinischem Erfordernis 
auch dann entlassen zu können, wenn 
dies nicht sichergestellt ist. 

Formulierung ergänzen: 
Falls aus medizinischen Gründen die 
Entlassung eines Patienten aus dem 
Strahlenschutzbereich erforderlich 
ist, obwohl nicht sichergestellt ist, 
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Lfd. Nr. Bezug im Ent
wurf  
[Art. 
/§/Begr.] 

Text des Bezugs im Ent
wurf 

Art der Anmerkung 
[redakt./ allg./ 
rechtl./ in
haltl./zum Erfül
lungsaufwand] 

Anmerkung/Kommentar/Einwen
dung 

Angeregte Änderung 

dann aus dem Strahlen
schutzbereich entlassen 
wird, wenn davon ausge
gangen werden kann, 
dass hierdurch für andere 
Personen eine effektive 
Dosis von nicht mehr als 1 
Millisievert auftreten 
kann. 

dass für andere Personen eine effek
tive Dosis von nicht mehr als 1 Milli
sievert im Kalenderjahr auftreten 
kann, so ist die Entlassung schriftlich 
zu begründen und der zuständigen 
Behörde anzuzeigen. 

58  Artikel 1 
§ 110 Absatz 8 

… Dosis von nicht mehr 
als 1 Millisievert auftre
ten kann.  

inhaltlich Dosis im Jahr? Korrektur: 1 mSv im Kalenderjahr  
 

59  Artikel 1 
§ 114 

 redaktionell Punkt zu viel  

60  Artikel 1 
§ 114 

Risikoanalyse inhaltlich Die Behörde muss Aufsicht führen 
können: Die Ergebnisse sind zu doku
mentieren, aufzubewahren und auf 
Verlangen der zuständigen Behörde 
vorzulegen.  
 

Der Strahlenschutzverantwortliche 
hat dafür zu sorgen, dass die Ergeb
nisse der Untersuchung aufgezeich
net und 10 Jahre aufbewahrt wer
den. Sie sind auf Verlangen der zu
ständigen Behörde vorzulegen. 

61  Artikel 1 
§ 116 Absatz 3 

…, dass die Daten mit den 
Ursprungsdaten überein
stimmen und für den Ad
ressaten lesbar sind. 

inhaltlich Die Entwurfsfassung sollte erhalten 
bleiben, weil die ärztliche oder zahn
ärztliche Stelle und weiterbehan
delnde Ärzte Befundungsqualität be
nötigen. 

… übereinstimmen, zur Befundung 
geeignet und für den Adressaten … 

62  Artikel 1 
§ 117  

 rechtlich Es fehlt die Aussage, dass die zustän
dige Behörde festlegt, in welcher 

ergänzen eines Textes entsprechend 
der jetzigen RöV: „Die zuständige Be
hörde legt fest, in welcher Weise die 
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Lfd. Nr. Bezug im Ent
wurf  
[Art. 
/§/Begr.] 

Text des Bezugs im Ent
wurf 

Art der Anmerkung 
[redakt./ allg./ 
rechtl./ in
haltl./zum Erfül
lungsaufwand] 

Anmerkung/Kommentar/Einwen
dung 

Angeregte Änderung 

Weise die ärztlichen Stellen die Prü
fungen durchführen sollen. 

ärztlichen und zahnärztlichen Stellen 
die Prüfungen durchführen“ (alt § 
17a Absatz 1 Satz 2 RöV) 

63  Artikel 1 
§ 119 Absatz 1 
Satz 3 

… bei der Durchführun
gen 

redaktionell  ändern in … bei der Durchführung .. 

64  Artikel 1 
§ 119  

 inhaltlich Es fehlt die rechtliche Grundlage, dass 
ärztliche und/oder zahnärztliche Stel
len untereinander Daten austauschen 
dürfen. Dies ist in mehreren Fällen er
forderlich, z. B. bei „vagabundieren
den“ (Leih-)Geräten, Teleradiologie 
(Bundesländer-übergreifender Be
trieb), bei Hybrid-Geräten (PET/CT) o
der bei von Ärzten und Zahnärzten  
gemeinsam verwendeten Geräten, so 
steht es auch in der Richtlinie „Quali-
tätssicherung durch ärztliche und 
zahnärztliche Stellen“.  
 

Die ärztlichen und zahnärztlichen 
Stellen dürfen Informationen mit an
deren ärztlichen und zahnärztlichen 
Stellen austauschen, wenn dies für 
die Erfüllung einer Aufgabe nach Ab
satz 1 erforderlich ist. 

65  Artikel 1 
§ 119 Absatz 1 
Satz 3 
Begründung 

Sofern bei dem Strahlen
schutzverantwortlichen 
radioaktive Stoffe oder io
nisierende Strahlung zum 
Zweck der medizinischen 
Forschung angewendet 
werden, sind in die Prü
fungen unter Beachtung 

 In der Begründung steht: „Die Rege
lung stellt nunmehr klar, dass unter 
die sicherzustellenden Qualitätsstan
dards auch die besonderen, sich aus 
den besondere Anforderungen in der 
medizinischen Forschung ergebenden 
studien- und forschungsbezogenen 
Anforderungen fallen; insbesondere, 

In der Begründung zur Verordnung: 
Streichung des Nebensatzes bzgl. der 
zuständigen Behörden.  
 
Alternative Formulierung im Verord
nungstext  § 119 (1) Satz 3: 



Verordnung zur weiteren Modernisierung des Strahlenschutzrechts – Länderbeteiligung v. 30.05.2018     BMU S II 

Lfd. Nr. Bezug im Ent
wurf  
[Art. 
/§/Begr.] 

Text des Bezugs im Ent
wurf 

Art der Anmerkung 
[redakt./ allg./ 
rechtl./ in
haltl./zum Erfül
lungsaufwand] 

Anmerkung/Kommentar/Einwen
dung 

Angeregte Änderung 

der Erfordernisse der me
dizinischen Wissenschaft 
auch die Qualitätsanfor
derungen bei der Durch
führungen solcher For
schungsvorhaben einzu
beziehen. 

wenn sie wegen der klinischen bzw. 
personenbezogenen Natur für die zu
ständige Behörde im Rahmen der 
staatlichen Aufsicht nicht bzw. nicht 
leicht zu überprüfen sind.“ 
Der Bezug zu den Aufgaben der zu
ständigen Behörde steht im Wider
spruch zu Aussagen des BMU-Vertre
ters beim ZÄS im Mai 2018, nach de
nen diese Ausweitung und auch an
sonsten eine wesentliche Erweiterung 
des Prüfungsaufwandes nicht vorgese
hen seien. 
Es wären möglicherweise auch nicht 
alle Voraussetzungen für diese weiter
gehenden Prüfungen erfüllt. 

Sofern bei dem Strahlenschutzver
antwortlichen radioaktive Stoffe o
der ionisierende Strahlung zum 
Zweck der medizinischen Forschung 
angewendet werden, ...  
werden radiologische Bilddoku
mente und die für deren Erstellung  
verwendeten Einrichtungen im Rah
men technischen Qualitätssicherung 
mit überprüft. 

66  Artikel 1 
§ 119 Absatz 1 
Nummer 5 

5. das Erkennen und Be
arbeiten von Vorkomm
nissen in sachgerechter 
Weise erfolgt. 

 Eine Überprüfung der ärztlichen Stelle, 
ob das Erkennen von Vorkommnissen 
in sachgerechter Weise erfolgt, hat 
eine Nähe zu den Überprüfungen der 
ärztlichen Stelle bzgl. Dosis. Als Auf
wandsabschätzung zur StrlSchV sind 
15 min angesetzt; damit kann z. B. 
eine Systemprüfung und eine Berück
sichtigung von Fällen im Rahmen der 
üblichen Stichprobenprüfungen der 
ärztlichen Stelle, aber keine weiterge
hende Überprüfung erfolgen. Eine 

ändern: 
5. das Erkennen und die fachliche 
Bewertung von medizinischen Vor
kommnissen … 
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Lfd. Nr. Bezug im Ent
wurf  
[Art. 
/§/Begr.] 

Text des Bezugs im Ent
wurf 

Art der Anmerkung 
[redakt./ allg./ 
rechtl./ in
haltl./zum Erfül
lungsaufwand] 

Anmerkung/Kommentar/Einwen
dung 

Angeregte Änderung 

Überprüfung der Bearbeitung von Vor
kommnissen kann nur unter fachli
chen Gesichtspunkten und nicht bzgl. 
der verwaltungstechnischen Aspekte 
bei bedeutsamen Vorkommnissen 
durchgeführt werden. Ansonsten 
würde auch die Mittlerposition der 
ärztlichen Stellen gefährdet. 

67  Artikel 1 
§ 119 Absatz 3 
Nummer 2 
 

 inhaltlich § 113 Absatz 1 Satz 2 legt fest, dass 
die diagnostischen Referenzwerte der 
zuständigen Behörde an das Bundes
amt für Strahlenschutz übermittelt 
werden. Dabei wird auf § 119 Absatz 3 
Satz 1 Nummer 2 Bezug genommen. 
Es ist zielführend, dass für beide Vor
schriften die gleiche Behörde zustän
dig ist (oberste Landesbehörde) wäh
rend die anderen Mitteilungen nach  
§ 119 Absatz 3 Nummer 1, 3 und 4 
den vor-Ort-Behörden (in Niedersa
chen 10 Staatliche Gewerbeaufsichts
ämter) vorzulegen sind. 

zusätzlicher Satz: 
Eine Zusammenstellung der bei den 
Prüfungen erfassten Daten zur Expo
sition ist durch die ärztliche und 
zahnärztliche Stelle der zuständigen 
Behörde vorzulegen. 

68  Artikel 1 
§ 129 Absatz 1  

Anwendung radioaktiver 
Stoffe und ionisierender 
Strahlen in der medizini
schen Forschung 

inhaltlich Der Abschlussbericht muss nicht mehr 
dem BfS, sondern nur noch der Über
wachungsbehörde, vorgelegt werden. 
Abschlussberichte bleiben aufgrund 
des Fachvokabulars unverständlich 

… Abschlussbericht in verständlicher 
deutscher Sprache vorzulegen, … 
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Lfd. Nr. Bezug im Ent
wurf  
[Art. 
/§/Begr.] 

Text des Bezugs im Ent
wurf 

Art der Anmerkung 
[redakt./ allg./ 
rechtl./ in
haltl./zum Erfül
lungsaufwand] 

Anmerkung/Kommentar/Einwen
dung 

Angeregte Änderung 

(medizinische Fachausdrücke, engli
sches Fachvokabular).  
 

69  Artikel 1 
§ 129 Absatz 1   

  Da die zuständige Behörde prüfen 
muss, ist ebenfalls eine Mitteilung er
forderlich, inwieweit die Studie abge
brochen wurde bzw. kein Abschussbe
richt erstellt wurde. 

zusätzlicher Satz: 
Es ist mitzuteilen, wenn kein Ab
schlussbericht erstellt wurde. 
 

70  Artikel 1 § 129 
Absatz 1 

Der zur medizinischen 
Forschung Berechtigte 
hat der für ihn zuständi
gen Aufsichtsbehörde 
spätestens drei Monate 
nach Beendigung des For
schungsvorhabens einen 
Abschlussbericht vorzule
gen, … 

inhaltlich Es ist nicht nachvollziehbar, dass der 
Strahlenschutzverantwortliche den 
Abschlussbericht nicht mehr dem BfS - 
der Genehmigungsbehörde - vorzule
gen hat. Diese verfügt über die ein
schlägige Fachkompetenz und detail
lierte Kenntnisse über das jeweilige 
Verfahren.  
Der Abschlussbericht sollte wie nach 
dem bisherigen Recht sowohl der Auf
sichts- als auch der Genehmigungsbe
hörde vorgelegt werden. 

Ergänzung der Genehmigungsbe
hörde: 
Der zur medizinischen Forschung Be
rechtigte hat der für ihn zuständigen  
Aufsichtsbehörde und der Genehmi
gungsbehörde spätestens drei Mo
nate nach Beendigung des For
schungsvorhabens einen Abschluss
bericht vorzulegen, aus dem insbe
sondere die für jede in das For
schungsvorhaben eingeschlossene 
Person ermittelte Exposition hervor
geht. 

71  Artikel 1 
§ 133 Absatz 2 
Nummer 1 

 redaktionell Vollständige Zitierweise des  
MTA-Gesetzes  

 

72  Artikel 1 
§ 135 Satz 1 
Nummer 2 

 inhaltlich  Die bisherige Regelung der RöV soll 
beibehalten werden. 
Nummer 2 widerspricht sonst Num
mer 1! 

… nur solche Personen Röntgen
strahlung oder ionisierende Strah
lung anwenden oder sonstige radio
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wurf  
[Art. 
/§/Begr.] 

Text des Bezugs im Ent
wurf 
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lungsaufwand] 

Anmerkung/Kommentar/Einwen
dung 

Angeregte Änderung 

Außerdem setzt die Fachkunderichtli
nie Technik nach RöV für die Tätigkei
ten nach § 22 StrlSchG eine Fach
kunde voraus (R5.1 oder R5.2). Wenn 
der Halbsatz entfällt, können Perso
nen für die Prüfung, Erprobung, War
tung oder Instandsetzung von Rönt-
geneinrichtungen nur mit erforderli
chen Kenntnissen vor Ort die Tätigkeit 
durchführen.  

aktive Stoffe einsetzen, oder die An
wendung technisch durchführen, die 
… 
2. auf ihrem Arbeitsgebiet … erfor
derlichen Kenntnisse im Strahlen
schutz verfügen, wenn sie unter Auf
sicht und Verantwortung einer Per
son nach Nummer 1 tätig werden.  
 

73  Artikel 1 
§ 137 

 inhaltlich Die eigentlich in der AG vorgeschla
gene Formulierung in Form einer an
lassbezogenen Aufsicht wird mit der 
Begründung nicht hinreichend abge
deckt. 
 
Des Weiteren wurde in der AG abge
stimmt, dass in einer AVV konkrete 
Regelungen zum Aufsichtskonzept for
muliert werden.  
 

Aufnahme der AVV in § 137 

74  Artikel 1 §§ 
138 – 140 
 

 Gesetzesfolgenab
schätzung 

Durch die gesteigerten Anforderungen 
an Kontrollen von Notfallbearbeitern 
bei Gefahrenabwehrbehörden, der 
Feuerwehr und dem Katastrophen
schutz entstehen den Kommunen zu
sätzliche Aufgaben. Zwar ist die Aus
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Anmerkung/Kommentar/Einwen
dung 

Angeregte Änderung 

sage in der Gesetzesfolgenabschät
zung, dass dafür Kosten nur im Notfall 
entstehen (vgl. S. 284) zutreffend, al
lerdings müssen bei den genannten 
Behörden Vorsorgemaßnahmen ge
troffen werden. 
 

75  Artikel 1 
§ 138 Absatz 2 

Die Dosimeter dürfen 
zwölf Monate vorgehal
ten werden,   

inhaltlich Merkblatt MPA enthielt früher 6 Mo
nate, wurde ohne Abstimmung geän
dert; Empfehlung der SSK „Tragezei
ten von Personendosimetern“ zeigt 
deutlich eine maximale Verwendung 
von 6 Monaten auf. 

12 durch 6 Monate ersetzen. 
 
 
 
 
 

76  Artikel 1 
§ 138 Absatz 2 

 inhaltlich Mehrere Referenzdosimeter bei lan
ger Lagerzeit notwendig, da nach ei
nem Einsatz ein Referenzdosimeter 
mit eingeschickt wird und damit für 
weitere Einsätze nicht zur Verfügung 
steht. 

Im ersten Satz das „ein“ streichen; 
Formulierung im zweiten Satz  
… mit einem Referenzdosimeter … 
und in der Begründung ausführen. 
 

77  Artikel 1 
§ 142 

 inhaltlich Es fehlt eine Regelung, die der zustän
digen Behörde ein Ermessen ein
räumt.  
BMU sieht dies in seiner Antwort als 
bereits im Gesetz angelegt an („Fik
tion“);  
Eine konkretisierende Regelung wäre 
aber hilfreich im Vollzug.  

neue Nummer 
6. eine von der zuständigen Behörde 
als gleichwertig anerkannte Maß
nahme. 
alternativ neuer Satz 2:  
Der Nachweis der Erfüllung der 
Pflicht nach § 123 Absatz 1 Satz 1 
kann auch auf andere Art und Weise 
erbracht werden. 
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Angeregte Änderung 

78  Artikel 1 
§ 145 

Absatz 5  Die Ersatzdosen sollten auch den 
Messstellen mitgeteilt werden. 

einfügen: 
… und an die nach § 169 Absatz 1 
Strahlenschutzgesetz bestimmte 
Messstelle übermittelt wird. 

79  Artikel 1  
§ 146 Absatz 4 

 allgemein Ergibt eine Expositionsabschätzung 
eine mögliche effektive Dosis von über 
6 mSv im Kalenderjahr, sollten die 
Pflichten zur Erstellung einer Strahlen
schutzanweisung (§ 45), zur Bereithal
tung von StrlSchG und StrlSchV (§ 46), 
zur Unterweisung (§ 60) sowie zum 
Vorrang des Schutzes durch 
techn./baul. Maßnahmen (§ 70 Absatz 
1) für den Verpflichteten obligat sein. 

Neue Fassung des Absatzes:  
(4) Bei unter § 130 Absatz 3 des 
Strahlenschutzgesetzes fallende Tä
tigkeiten gelten die §§ 45, 46, 60 so
wie § 70 Absatz 1 für den nach § 131 
Absatz 1 des Strahlenschutzgesetzes 
Verpflichteten entsprechend. Soweit 
die Expositionsbedingungen es erfor
dern, kann die zuständige Behörde 
bei unter § 130 Absatz 3 des Strah
lenschutzgesetzes fallende Tätigkei
ten gegenüber dem nach § 131 Ab
satz 1 des Strahlenschutzgesetzes 
verpflichteten Maßnahmen entspre
chend den §§ 52, 54, 55 und des § 84 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 anordnen. 

80  Artikel 1 
§ 148 Absatz 
4/  
§ 150 Absatz 3 

 redaktionell  … wird vermutet, dass … 
streichen; ersetzen durch: 
… kann die Behörde davon ausge
hen, dass … 

81  Artikel 1 
§ 149 Absatz 2 
Satz 3 

Bei künstlichen Radionuk
liden ist das Vorliegen ei
ner radioaktiven Altlast 
im Einzelfall zu prüfen. 

inhaltlich Hier fehlt ein Bezug zu einem Listen
wert der Anlage 4 (oder ein Verweis 
auf übliche Kontaminationsbereiche 
künstlicher Radionuklide). Ansonsten 

Bei künstlichen Radionukliden ist das 
Vorliegen einer radioaktiven Altlast 
im Einzelfall zu prüfen, sofern die 
Kontaminationen die in Anlage 4 
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Angeregte Änderung 

ist stets die Bedeutung von Messwer
ten künstlicher Radionuklid (in Böden 
normalerweise Cs-137) als „Altlast“ zu 
prüfen. Das kann zu unsinnigen Prü
fungen und erhöhtem Erfüllungsauf
wand führen.  
 
Da der Altlastenbegriff mit einer Dosis 
von 1 mSv verbunden ist, sollten 
Schwellenwerte, ab denen im Einzel
fall zu prüfen ist, nicht direkt aus Frei
gabewerten übernommen werden.  
 
Für Cs-137 gilt eine spezifische Frei
grenze von 0,1 Bq/g = 100 Bq/kg. Bei 
Wildfleisch gilt ein Wert von 600 
Bq/kg Cs-137 für den Verzehr. Aus die
sem Grund ist der Faktor 30 bei der 
Prüfung praktikabel und die Regelung 
führt zu einem sinnvollen Erfüllungs
aufwand. 

Spalte 3 genannten Werte um mehr 
als das 30fache übersteigen. 

82  Artikel 1 
§ 151 Num
mer 9 und 10 

 inhaltlich Die Interessen der Betroffenen (Eigen
tümer) sind durch die Punkte 3 und 5 
berücksichtigt, die Interessen der Be
troffenen (z. B. Spielplatzbesucher) 
durch den Punkt 1. 
Die Aspekte der Nachhaltigkeit sind 
durch den Punkt 8 erfasst. 

Die Punkte haben keinen neuen Re
gelungsgehalt, bieten aber eine Öff
nung, die in der Umsetzung zu gro
ßen Problemen führen kann. 
Vorschlag: 
Punkte 9 und 10 streichen. 
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83  Artikel 1 
§ 153 Absatz 3 
 
Siehe auch 
StN BW 

(3) Der nach § 145 Absatz 
2 des Strahlenschutzge
setzes zur Anmeldung 
Verpflichtete hat im Zu
sammenhang mit der 
Durchführung von Maß
nahmen nach § 145 Ab
satz 1 des Strahlenschutz
gesetzes Personen mit 
der erforderlichen Fach
kunde oder den erforder
lichen Kenntnissen im 
Strahlenschutz zur Bera
tung hinzuzuziehen. Dies 
gilt nicht, wenn der zur 
Anmeldung Verpflichtete 
selbst über die erforderli
che Fachkunde oder die 
erforderlichen Kenntnisse 
im Strahlenschutz ver
fügt.  

inhaltlich Weder die erforderliche Fachkunde 
noch die erforderlichen Kenntnisse 
sind bislang im Regelwerk definiert. 
Für den technischen Umgang mit radi
oaktiven Stoffen werden die erforder
lichen Kenntnisse gegenwärtig durch 
eine für das jeweilige Anwendungsge
biet geeignete Einweisung und prakti
sche Erfahrung erworben (§ 30 Absatz 
4 Satz 1 StrlSchV). Es existieren keine 
behördlich anerkannten Kenntnis-
kurse für diesen Bereich.  
Von einer Beratung wird erwartet, 
dass sie per se fachkundig ist. Beim 
Schutz der Arbeitskräfte bei radioakti
ven Altlasten soll gemäß Begründung 
eine grundsätzliche Gleichbehandlung 
mit den beruflich exponierten Perso
nen in geplanten Expositionssituatio
nen erreicht werden. Bei geplanten 
Expositionssituationen müssen bei Ar
beitsplätzen immer Personen mit 
Fachkunde vorhanden sein/eingebun
den werden (fachkundiger SV/SSB, 
NORM-Sachverständige).     

Änderung des § 153 Absatz 3:  
(3) Der nach § 145 Absatz 2 des 
Strahlenschutzgesetzes zur Anmel
dung Verpflichtete hat im Zusam
menhang mit der Durchführung von 
Maßnahmen nach § 145 Absatz 1 des 
Strahlenschutzgesetzes Personen mit 
der erforderlichen Fachkunde oder 
den erforderlichen Kenntnissen im 
Strahlenschutz zur Beratung hinzuzu
ziehen. Dies gilt nicht, wenn der zur 
Anmeldung Verpflichtete selbst über 
die erforderliche Fachkunde oder die 
erforderlichen Kenntnisse im Strah
lenschutz verfügt. 
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84  Artikel 1 
§ 154 Absatz 3 
 
Siehe auch 
StN BW 

(3) Der nach § 153 Absatz 
1 des Strahlenschutzge
setzes Verantwortliche 
hat im Zusammenhang 
mit der Erfüllung seiner 
Pflichten Personen mit 
der erforderlichen Fach
kunde oder den erforder
lichen Kenntnissen im 
Strahlenschutz zur Bera
tung hinzuzuziehen. Dies 
gilt nicht, wenn der Ver
antwortliche selbst über 
die erforderliche Fach
kunde oder die erforderli
chen Kenntnisse im Strah
lenschutz verfügt.  

inhaltlich Begründung siehe Begründung zu Arti
kel 1 § 153 Absatz 3 (s.o.) 

Änderung des § 154 Absatz 3:  
(3) Der nach § 153 Absatz 1 des 
Strahlenschutzgesetzes Verantwortli
che hat im Zusammenhang mit der 
Erfüllung seiner Pflichten Personen 
mit der erforderlichen Fachkunde o
der den erforderlichen Kenntnissen 
im Strahlenschutz zur Beratung hin
zuzuziehen. Dies gilt nicht, wenn der 
Verantwortliche selbst über die er
forderliche Fachkunde oder die er
forderlichen Kenntnisse im Strahlen
schutz verfügt. 

85  Artikel 1 
§ 162 
i. V. m. 
§ 182 

 inhaltlich Die ermächtigten Ärzte werden in Lis
ten veröffentlicht, um die Information 
für Dritte verfügbar zu machen. Durch 
die Befristung von Ermächtigungen 
wird es den zuständigen Aufsichtsbe
hörden erleichtert, die Voraussetzun
gen der Ermächtigung zu überprüfen. 
Damit wird der Aufwand zur Aktuali
sierung der Listen erheblich verrin
gert. In diesem Zuge könnte auch die 

neuer Satz Absatz 1: 
 
Die Ermächtigung ist auf 5 Jahre zu 
befristen. 
 



Verordnung zur weiteren Modernisierung des Strahlenschutzrechts – Länderbeteiligung v. 30.05.2018     BMU S II 

Lfd. Nr. Bezug im Ent
wurf  
[Art. 
/§/Begr.] 

Text des Bezugs im Ent
wurf 

Art der Anmerkung 
[redakt./ allg./ 
rechtl./ in
haltl./zum Erfül
lungsaufwand] 

Anmerkung/Kommentar/Einwen
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Angeregte Änderung 

fristgerechte Aktualisierung der Fach
kunde überprüft werden. Sofern nach 
Ablauf der Befristung kein Interesse 
an einer weiteren Tätigkeit mehr be
steht, sind keine förmlichen Abmel
dungen erforderlich.  
Da auch im Katastrophenschutz in den 
Rahmenempfehlungen zu Einrichtung 
und Betrieb von Notfallstationen u. a. 
auf die ermächtigten Ärzte zurückge
griffen wird, ist auch in diesem Zusam
menhang die Aktualität der Liste der 
ermächtigten Ärzte anzustreben.  
 

86  Artikel 1 § 166  Zum Nachweis der Zuver
lässigkeit sind bei jeder 
Antragstellung auf Be
stim-mung zum Sachver
ständigen oder wenn eine 
Überprüfung der Zuver
lässigkeit aus anderen 
Gründen erforderlich ist, 
ein aktuelles erweitertes 
Führungs-zeugnis nach § 
30a des Bundeszentral-re
gistergesetzes und eine 
aktuelle Aus-kunft aus 

redaktionell  Ändern:??? 
 
Zum Nachweis der Zuverlässigkeit 
sind bei jeder Antragstellung auf Be
stimmung zum Sachverständigen o
der wenn eine Überprüfung der Zu
verlässigkeit aus anderen Gründen 
erforderlich ist, ein aktuelles erwei
tertes Führungszeugnis nach § 30 
Absatz 5 des Bundeszentralregister
gesetzes und eine aktuelle Auskunft 
aus dem Gewerbezentralregister vor
zulegen. 
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dem Gewerbezentralre
gister vorzulegen. 

 

87  Artikel 1 
§ 168 Absatz 1 
Nummer 1 

1. einen Hochschul- oder 
Fachhochschulabschluss 

redaktionell Übernahme der Formulierung aus Vor
entwurf vom 14.02.2018 

ergänzen: 
… einen Hochschul- oder Fachhoch
schulabschluss oder Master oder Ba
chelor.  

88  Artikel 1 
§ 168 Absatz 1 
Nummer 2 
Begründung 

 inhaltlich Es fehlt die Nennung der Fachkunde 
R2.1 

ergänzen: 
Es fehlt die Nennung der Fachkunde 
R2.1 

89  Artikel 1 
§ 170 Absatz 1 
Nummer 5 

5. regelmäßig von der zu
ständigen Behörde im Be
stimmungsbescheid vor
gegebene qualitätssi
chernde Maßnahmen 
durchzuführen …. 

inhaltlich Aufgrund der bundesweiten Geltung 
können die qualitätssichernden Maß
nahmen nicht durch einzelne Bundes
länder geregelt werden (siehe auch  
§ 169 Absatz 2 Nummer 4 StrlSchG zur 
Bestimmung von Messstellen).  

5. regelmäßig qualitätssichernde 
Maßnahmen durchzuführen … 

90  Artikel 1 
§ 170 Absatz 1 

 inhaltlich Der Sachverständige, der in einem an
deren Bundesland tätig wird, sollte 
auch an einem Meinungs- und Erfah
rungsaustausch des anderen Bundes
landes teilnehmen.  

anfügen an den letzten Absatz: 
Absatz 1 Nummer 4 gilt entspre
chend. 

91  Art. 1 § 171 
Abs. 1 Nr. 73 

 Redaktionell  Vor dem Wort „entgegen“ fehlt eine 
Leerstelle. 

 

92  Art. 1 § 171 
Abs. 2 Nr. 33 

 Redaktionell Vor dem Wort „entgegen“ fehlt eine 
Leerstelle. 

 

93  Art. 1 § 171 
Abs. 2 Nr. 39 

 Redaktionell Das Wort „aufklärt“ ist durch das Wort 
„aufgeklärt“ zu ersetzen. 
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94  Art. 1 § 171 
Abs. 2 Nr. 41 

 Redaktionell  Vor der Zahlenangabe „30“ fehlt eine 
Leerstelle. 

 

95  Artikel 1 
 

Übergangsvorschrift zu  
§ 90 

inhaltlich Die Übergangsvorschrift setzt voraus, 
dass die entsprechende AVV vorliegt. 
Zur Rechtssicherheit sollte eine Über
gangsvorschrift aufgenommen wer
den, falls die AVV noch nicht vorliegt. 

Bis zum Inkrafttreten Allgemeiner 
Verwaltungsvorschriften über zu
grunde zu legende Annahmen und 
Berechnungsverfahren für die Er
mittlung der zu erwartenden Exposi
tion einer repräsentativen Person 
nach § 90 Absatz 2 Satz 1 ist die Ein
haltung der Grenzwerte aus § 89 Ab
satz 1 unter Anwendung der Allge
meinen Verwaltungsvorschrift zu  
§ 47 der Strahlenschutzverordnung 
a. F. vom 28. August 2012 (BAnz AT 
05.09.2012 B1) nachzuweisen.“ 

96  Artikel 1 
(StrlSchV)  
§ 172 (Über
gangsvor
schriften zur 
Freigabe) 

Eine nach § 29 Absatz 2 Satz 
2 Nummer 1 oder 2 der 
Strahlenschutzverordnung 
in der bis zum 31. Dezember 
2018 geltenden Fassung er
teilte Freigabe gilt mit der 
Maßgabe fort, dass die 
Werte der Anlage 4 Tabelle 
1 Spalte 3 einzuhalten sind. 
Freigaberegelungen in Ge
nehmigungen nach §§ 6, 7 
Absatz 3 oder § 9 des Atom
gesetzes, die die Stilllegung 

rechtlich / inhaltlich  Es sollten die erteilten Freigaberege
lungen mit der Maßgabe fortgelten, 
dass künftig die Werte der Anlage 4 
Tabelle 1 Spalten 3 bis 14 einzuhalten 
sind. 
Es ändern sich durch die Novellierung
die Freigabewerte, aber nicht die Ver
fahrensabläufe der Freigabe; dies gilt 
für alle Arten von Genehmigungen / 
Planfeststellungsbeschlüsse mit Frei
gaberegelungen bzw. gesonderte Be
scheide für die Freigabe. 

Ersatz durch folgende Formulierung: 
Nach 29 Absatz 2 oder Absatz 4 der 
Strahlenschutzverordnung in der bis 
zum 31. Dezember 2018 geltenden 
Fassung erteilte Freigaberegelungen 
gelten mit der Maßgabe fort, dass 
die Werte der Anlage 4 Tabelle 1 
Spalten 3 bis 14 einzuhalten sind. 
In Genehmigungen nach §§ 6, 7 oder 
§ 9 des Atomgesetzes, eines Plan
feststellungsbeschlusses nach $ 9b 
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Angeregte Änderung 

von Anlagen und Einrichtun
gen zum Gegenstand haben, 
gelten mit der Maßgabe 
fort, dass die Werte der An
lage 4 Tabelle 1 Spalten 3 bis 
14 einzuhalten sind. 

Die bei den vorherigen Novellierungen 
der StrlSchV getroffene Einschränkung 
auf Erhalt allein der Freigaberegelun
gen in Genehmigungen nach §§ 6, 7 
Abs. 3 oder 9 AtG ist nach heutigem 
Status zu eng gefasst. 

des Atomgesetzes oder einer Geneh
migung nach § 7 oder 11 Abs. 2 
Strahlenschutzverordnung in der bis 
zum 31. Dezember 2018 geltenden 
Fassung enthaltene Freigaberegelun
gen gelten mit der Maßgabe fort, 
dass die Werte der Anlage 4 Tabelle 
1 Spalten 3 bis 14 einzuhalten sind. 
 

97  Artikel 1 
§ 182 

Übergangsvorschrift zu  
§ 162 ergänzen 

inhaltlich Fehlende Übergangsvorschrift, die bis
herige Ermächtigungen überprüft und 
befristet. 

Ermächtigungen von Ärzten im Sinne 
von § 162 gelten fünf Jahre ab in 
Kraft treten der Verordnung. 

98  Artikel 1 Teil 6 
Kapitel 2 
Übergangs
vorschriften 
 
Siehe auch 
StN BW 

 rechtlich § 29 regelt die Entlassung überwa
chungsbedürftiger Rückstände aus der 
strahlenschutzrechtlichen Überwa
chung zur Verwertung (ohne Herstel
lung von Bauprodukten -> § 30) und 
Beseitigung. Die Überwachungsgren
zen für Rückstände (Anlage 5) und die 
Voraussetzungen für die Entlassung 
(Anlagen 6 und 7) ändern sich dabei 
nicht. Fachlich gesehen ändert sich für 
die nach § 98 Absatz 1 Satz 1 der bis
herigen Strahlenschutzverordnung 
entlassungsfähigen Rückstände nichts. 
Das in § 29 Absatz 3 neu hinzukom
mende Einvernehmen mit der örtlich 

zusätzliche Übergangsvorschrift zu  
§ 29: 
Eine nach § 98 Absatz 1 Satz 1 der 
Strahlenschutzverordnung in der bis 
zum 31. Dezember 2018 geltenden 
Fassung erteilte Entlassung gilt als 
Entlassung nach § 29 mit allen Ne
benbestimmungen fort, sofern die 
nach § 29 Absatz 3 für die Entlassung 
aus der Überwachung zuständige Be
hörde, in deren örtlichem Zuständig
keitsbereich der künftige Abfall ver
wertet oder beseitigt werden soll, bis 
zum 30. Januar 2019 ihr Einverneh
men erteilt. 
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zuständigen Behörde zur Sicherstel
lung des 1-Millisievert-Kriteriums er
fordert nicht unbedingt, einen neuen 
Antrag auf Entlassung. Das Einverneh
men könnte auch dadurch hergestellt 
werden, dass die örtlich zuständige 
Behörde der Fortgeltung bestehender 
Entlassungsbescheide innerhalb von 
30 Tagen zustimmt.  

99  Artikel 1 
§ 172 
 

Übergangsvorschrift zu 
Freigrenzen 
Ergänzung § 172 

inhaltlich Übergangsvorschrift fehlt 
 
Die neuen Freigrenzen müssen als 
Stand von Wissenschaft und Technik 
umgesetzt werden. In Niedersachsen 
werden Genehmigungen erteilt, die 
sich auf das Vielfache der spezifischen 
Freigrenzen beziehen. 

Vorschlag:  
Einfügung in den § 172 als eigenen 
Absatz: 
Überschrift ändern in Freigabe, Frei
grenzen 
Eine nach § 197 Absatz 2 Strahlen
schutzgesetz fortgeltende Genehmi
gung zum Umgang mit sonstigen ra
dioaktiven Stoffen, bei der der Um
gang anhand des Vielfachen der 
Freigrenzen der Anlage III Tabelle 1 
Spalte 3 zur StrlSchV von 2001 ge
nehmigt wurde, gilt mit der Maß
gabe fort, dass die Werte entspre
chend der [neuen] Freigrenzen der 
Anlage … Tabelle … ab dem 
31.12.2020 anzuwenden sind.  
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Lfd. Nr. Bezug im Ent
wurf  
[Art. 
/§/Begr.] 

Text des Bezugs im Ent
wurf 

Art der Anmerkung 
[redakt./ allg./ 
rechtl./ in
haltl./zum Erfül
lungsaufwand] 

Anmerkung/Kommentar/Einwen
dung 

Angeregte Änderung 

100  Artikel 1 
Anlage 1 
 
Siehe auch 
StN BW  
 

Tätigkeiten, die den in 
Anlage 1 genannten nicht 
gerechtfertigten Tätigkei
ten zuzuordnen sind … 

inhaltlich Verweilzeitspektroskopie mit kurzlebi
gen Radionukliden in geschlossenen 
Systemen sind aus Sicht des Strahlen
schutzes unschädlich, müssen aber in 
bestimmten Industriezweigen verwen
det werden, um Ergebnisse zu erzie
len. 

Änderung Anlage 1  Nr. 2 
Verwendung von offenen radioaktive 
Stoffen zur Leckagesuche (…) oder 
Verweilzeitspektroskopie, soweit 
diese Stoffe nicht anschließend wie
der gesammelt werden, 
 
Neue Nummer unter Anlage 1: 
Verweilzeitspektroskopie, soweit 
diese nicht in geschlossenen Syste
men und mit kurzlebigen Radionukli
den (HWZ <    ) erfolgt.  

101  Artikel 1 
Anlage 3 Teil 
B Nummer 8 
 

Übergangsvorschrift  Präzisierung des Begriffes „Dosisleis
tung“, um sicherzustellen, dass mit 
qualifizierten Messgeräten die Ortsdo
sisleistung gemessen wird. 

Ersetzen des Wortes „Dosisleistung“ 
durch das Wort „Ortsdosisleistung“,  
analog wie im Teil C 
 

102  Artikel 1 
Anlage 4  

Erläuterung zu Spalte 2 
und 3: 
… Verhältniszahlen Ai/FGi 
oder Ci/FGi 10 % nicht 
überschreitet. 
 
Analog bei anderen Sum
menbildungen 

inhaltlich Bei der aktuellen Formulierung blei
ben maximal 10 % der Aktivitäten o
der Konzentrationen unberücksichtigt. 
In der alten Formulierung bezogen 
sich diese 10 % auf den relativen Feh
ler der Gesamtsumme. Diese Forde
rung ist konservativer. 
Deshalb sollte die alte Formulierung 
wieder verwendet werden. 

ergänzen: 
… Verhältniszahlen Ai/FGi oder Ci/FGi 
den relativen Fehler der Gesamt
summe von 10 % nicht überschreitet. 
 
 
Analoge Anpassung bei anderen 
Summenbildungen 

103  Artikel 1 Auflistung der Halbwerts
zeiten für die Nuklide 

Inhaltlich  In der Spalte 15 für die Halbwertszei
ten sind bei einigen Nukliden Werte 

Überarbeitung der Spalte 15, um die 
korrekten Halbwertszeiten anzuge
ben. 



Verordnung zur weiteren Modernisierung des Strahlenschutzrechts – Länderbeteiligung v. 30.05.2018     BMU S II 

Lfd. Nr. Bezug im Ent
wurf  
[Art. 
/§/Begr.] 

Text des Bezugs im Ent
wurf 

Art der Anmerkung 
[redakt./ allg./ 
rechtl./ in
haltl./zum Erfül
lungsaufwand] 

Anmerkung/Kommentar/Einwen
dung 

Angeregte Änderung 

Anlage 4 Ta
belle 1 Spalte 
15 

aufgeführt, die nicht mit der angege
benen Quelle übereinstimmen. Dieser 
Punkt ist in der letzten Abstimmung 
schon angemerkt worden. Hierzu 
führte der BMU aus:  
„Ein Vorschlag lautete, klarzustellen, 
dass die Spalte 15 informativen Cha
rakter hat und im Zweifelsfall die 
Halbwertszeiten nach dem Stand der 
Wissenschaft zu verwenden sind. Dies 
scheint sinnvoll.“  
Diese Auffassung wird nicht mitgetra
gen. Wenn die Halbwertszeiten in der 
Verordnung aufgeführt werden sollen, 
dann müssen sie auch korrekt sein. 
Eine bewusste falsche Weitergabe von 
Informationen in der Verordnung ist 
inakzeptabel.  

 
oder alternativ: 
 
Streichen der Spalte 15, da sie keine 
verlässlichen Informationen enthält. 

104  Artikel 1 
Anlage 8 

 redaktionell  In Anlage 8 ist der Buchstabe f) zu 
streichen. 

105  Artikel 1 An
lage 8 Teil C 
Nr. 1 

„Eine spezifische Freigabe 
zur Beseitigung setzt vo
raus, dass die Stoffe, für 
die eine wirksame Fest
stellung nach § 42 Absatz 
1 getroffen wurde, auf ei
ner Deponie abgelagert o

Redakt./rechtl. Die Regelung sieht vor, dass die spezi
fischen freigegebenen Abfälle auf ei
ner Deponie „abgelagert oder einge
baut“ werden. Die Alternative „oder 
eingebaut“ betrifft in der Begrifflich
keit des Deponierechts Abfälle, die als 
Deponieersatzbaustoff bei Baumaß

Eine spezifische Freigabe zur Beseiti
gung setzt voraus, dass die Stoffe, für 
die eine wirksame Feststellung nach 
§ 42 Absatz 1 getroffen wurde, auf 
einer Deponie abgelagert oder ein
gebaut oder in einer Verbrennungs
anlage beseitigt werden. 
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Lfd. Nr. Bezug im Ent
wurf  
[Art. 
/§/Begr.] 

Text des Bezugs im Ent
wurf 

Art der Anmerkung 
[redakt./ allg./ 
rechtl./ in
haltl./zum Erfül
lungsaufwand] 

Anmerkung/Kommentar/Einwen
dung 

Angeregte Änderung 

der eingebaut oder in ei
ner Verbrennungsanlage 
beseitigt werden.“ 

nahmen auf der Deponie und im Rah
men der Deponiestilllegung eingesetzt 
werden. Die Alternative sollte für das 
ohnehin komplizierte Freigabeverfah
ren nicht vorgesehen werden, zumal 
damit auch der Einsatz auf geschlosse
nen Deponien in der Stilllegungsphase 
nach dem Wortlaut nicht ausgeschlos
sen wäre. Deshalb sollte die Novellie
rung genutzt werden, den aus der be
stehenden StrlSchV übernommenen 
Wortlaut zu bereinigen. 

106  Artikel 1 
Anlage 15 

 inhaltlich 
 

Ergänzung in Anlage 15 vornehmen, 
hier fehlt das Versagen der Umschlie
ßung, Freisetzung oder Beschädigung. 

Im Abschnitt III soll ergänzt werden: 
7) jedes Versagen oder jede Beschä
digung der Umschließung, sowie die 
zugehörige Freisetzung.  

107  Artikel 1 
Anlage 15  

Kriterien für die Bedeut
samkeit eines Vorkomm
nisses bei medizinischen 
Expositionen und bei Ex
positionen der untersuch
ten Person bei nichtmedi
zinischen Anwendungen 

inhaltlich und Erfül
lungsaufwand 

1) zu I 1) und II 1) 
Definition von „gleichen Typs“ unklar. 
Ist mit „Typ“ eine Untersuchungsart 
gemeint? 
Wenn ja: Soll sich die Auswertung auf 
ein Gerät (und einen oder mehrere 
Strahlenschutzverantwortliche), eine 
Abteilung (mit ggf. mehreren Gerä
ten), eine Institution oder … beziehen? 
2) zu I 1) Wenn die DVT bei Zähnen 
und beim Kiefer wegen geringer Dosis 
herausgenommen wird, könnte dies 

1) … gleichen Typs an einem Gerät 
unter der Verantwortung des selben 
Strahlenschutzverantwortlichen …  
 
…, die beginnend mit einer Über
schreitung des diagnostischen Refe
renzwertes einer einzelnen Untersu
chung um mindestens 150 % in der 
Folge erhoben werden … 
2) mit Ausnahme von Untersuchun
gen mittels konventioneller Projekti
onsradiographie und mittels Digitaler 
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Lfd. Nr. Bezug im Ent
wurf  
[Art. 
/§/Begr.] 

Text des Bezugs im Ent
wurf 

Art der Anmerkung 
[redakt./ allg./ 
rechtl./ in
haltl./zum Erfül
lungsaufwand] 

Anmerkung/Kommentar/Einwen
dung 

Angeregte Änderung 

auch bei anderen Anwendungen erfol
gen, z. B. bei manchen DVT-Anwen
dungen oder Low-Dose-CTs.  
 
 
 
3) In der Begründung zu II, Nr. 3 a)  
steht, dass verlangt wird, bei DFP über 
50.000 cGycm² den Patienten über 21 
Tage zu beobachten; dies kann aber 
dem Verordnungstext selbst nicht ein
deutig entnommen werden.  
 
4) zu II, 2 a) Es ist aufwändig und er
scheint in der praktischen Anwendung 
als sehr problematisch, die effektive 
Dosis [20 mSv] sowie die Organdosis 
(für den Anwender allenfalls nur grob 
abschätzbar, aber keinesfalls zu ermit
teln) als zusätzliche Dosisgrößen und -
werte einzuführen. Auch sind Berech
nungsprobleme, z. B. auch bei unter
schiedlichen, von rechtfertigenden In
dikationen abhängigen Scanbereichen, 
zu erwarten. 
Die Schwelle liegt für manche Anwen
dungen niedrig, z. B.: Die unbeabsich
tigte Wiederholung eines Poly-

Volumentomographie der Zähne und 
des Kiefers sowie Low-Dose-CTs, de
ren Dosis pro Schicht unter [10] mGy 
liegt 
 

3) … außer es wurde akut oder …  
nachweisbar kein deterministischer 
Hautschaden festgestellt. 
 
 
 
 
4) Festlegung der Schwellenwerte 
nur anhand für Strahlenanwender di
rekt ersichtlicher oder ablesbarer 
Dosiswerte, z. B. DFP und DLP. 
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Lfd. Nr. Bezug im Ent
wurf  
[Art. 
/§/Begr.] 

Text des Bezugs im Ent
wurf 

Art der Anmerkung 
[redakt./ allg./ 
rechtl./ in
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Anmerkung/Kommentar/Einwen
dung 

Angeregte Änderung 

Trauma-Scans würde wahrscheinlich 
zu einem meldepflichtigen Vorkomm
nis werden. 
 
5) zu II 1)  
Bei (therapeutischen) Interventionen 
gibt es ein größeres Dosisspektrum (z. 
B. einfache Standardanwendungen 
versus komplexe Anwendungen an 
speziellen Institutionen und ggf. auch 
an speziellen Geräten), so dass hier 
häufiger Überschreitungen des DRW 
um 150 % oder mehr zu erwarten sind 
(s. a. o.): Dies würde dann zu häufigen 
„Vorkommnissen“ und entsprechen
den häufigen Meldungen führen. Der 
Trigger und ggf. auch Mittelwert soll
ten erhöht werden, um nicht zu viele 
bedeutsame Vorkommnisse zu gene
rieren. 
 
6) Die Zuordnungen und Einteilungen 
der aktuellen, in 2016 veröffentlichten 
DRWs weisen mehrere Unklarheiten 
und einzelne Fehler auf, so dass die 
grundsätzlich sinnvoll erscheinende 
Festlegung mit einem Triggerwert von 

 
 
 
 
5) Erhöhung der Triggerwerte bei In
terventionen auf 300 % und des Mit
telwertes auf 200 %. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6) wegen der bisherigen Unsicher
heiten: Ggf. angemessene Erhöhung 
der Triggerwerte. 
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wurf  
[Art. 
/§/Begr.] 
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wurf 
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Anmerkung/Kommentar/Einwen
dung 

Angeregte Änderung 

Untersuchungen gleichen Typs den
noch mit Unsicherheiten und Schwie
rigkeiten verbunden ist. Wenn die 
DRW als Grundlage für die Einstufung 
eines „Vorkommnisses“ verwendet 
werden sollen, müssen sie zukünftig 
deutlich höhere Anforderungen an die 
Validität erfüllen. Derzeit erscheinen 
die Voraussetzungen dafür nicht er
füllt zu sein.   
 
7) zu VII: Vorkommnisse mit beinahe 
erfolgter Exposition: Es ist unklar, was 
mit „außerhalb der qualitätssichern
den Maßnahmen“ gemeint ist. 
 
 
8) zu IV, 1): 
Unterschreitungen der Aktivität in der 
Nuklearmedizin sind anders als in der 
Strahlentherapie oder in der Chemo
therapie o. ä. nicht mit erhöhten Mor
talitätsrisiken der Patienten verbun
den. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7) entfällt 
[Das Konzept der (verpflichtenden) 
Meldung von beinahe-Vorkommnis
sen wird insgesamt als nicht sinnvoll 
realisierbar angesehen.] 
 
8) Jede Abweichung der verabreich
ten Gesamtaktivität von der festge
legten Aktivität im Sinne einer Über
schreitung von mehr als 20 %. 

108  Artikel 1 
Anlage 16 

3. Ableitung radioaktiver 
Stoffe mit Luft oder Was
ser, bei der die abgelei
tete Aktivität die von der 

inhaltlich Das Kriterium ist nicht abdeckend. Die 
Überschreitung sämtlicher von der zu

streichen von: 
… im Kalenderjahr maximal … 
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Anmerkung/Kommentar/Einwen
dung 

Angeregte Änderung 

zuständigen Behörde fest
gelegten, im Kalenderjahr 
maximal zulässigen Aktivi
tätsangaben überschrei
tet 

ständigen Behörde festgelegten Akti
vitätsabgaben, z. B. auch von Tages
werten, muss gemeldet werden. 
 
Die zuständige Behörde sollte infor
miert werden, wenn eine Festlegung 
in der Genehmigung überschritten 
wird, nicht erst, wenn es zur Über
schreitung eines Jahreswertes kommt. 
Die Überschreitung eines Tageswertes 
aus der Genehmigung sollte gemeldet 
werden. 
Dieses ist analog zum Artikel 18 Ände
rung der AtSMV in Anlage 6 Punkt 1.1 
„Ableitung radioaktiver Stoffe“ Krite
rium E 1.1.1 

109  Anlage 18 Unter Berücksichtigung 
der Baustoffflächendichte 
p·d in der Einheit Kilo
gramm je Quadrat 

redaktionell Einheit ist Kilogramm je Quadratmeter ändern: 
Unter Berücksichtigung der Bau
stoffflächendichte p·d in der Einheit 
Kilogramm je Quadratmeter. 

110  Anlage 19 
Teil D 

 inhaltlich Bei der Berechnung der Folge-Organ-
Äquivalentdosis und der effektiven 
Folgedosis wird nicht wie im Teil B 
nach weiblicher und männlicher Refe
renzperson unterschieden. Da sich das 
System der Berechnung von Organ-
Äquivalentdosen und der effektiven 
(Folge-)Dosis nicht unterscheiden 

Einführung der weiblichen und 
männlichen Referenzperson im Be
reich der Inkorporation, um eine ein
heitliche Modellbeschreibung zu ha
ben. 
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Angeregte Änderung 

sollte, ist hier eine Anpassung notwen
dig. 

 

111  Anlage 19 
Teil C 

 inhaltlich Die Neutronen sind als einzige Strah
lenart mit abschnittweise definierten 
Funktionen versehen worden, die an 
den Schnittstellen nicht stetig sind.  
Für die Nutzung in der Praxis ist die 
Angabe einer Stufenfunktion sinnvoll 
und zur schnellen Berechnung not
wendig.  

Aufnahme einer abschnittweise defi
nierten Stufenfunktion für die Neut
ronen, zusätzlich die Nennung der 
Funktion analog der alten StrlSchV. 
 

112  Anlage 19 
Teil B 

 inhaltlich Die Faktoren und Berechnungsverfah
ren für das ungeborene Leben liegen 
noch nicht vor. Bisher wurde die Ge
bärmutter-Organdosis als äußere Ex
position und die Inkorporation der 
Mutter mit der des Kindes gleichge
setzt. 

evtl. Übergangsvorschrift, falls die 
Veröffentlichung der Faktoren und 
Berechnungsverfahren nicht mehr in 
2018 erfolgt. 
 

113  Artikel 1 An
lage 20 

Tabelle 1, Zeile A 2.1, 
Spalte 5 
 
… Substraktionsangiogra
phie (DAS)- und Herzka
theterarbeitsplätze sowie 
… für die Herzkatheter, 
DAS oder Interventionen 
genutzt werden. 

redaktionell  DAS ändern: 
 
… Substraktionsangiographie (DSA)- 
und Herzkatheterarbeitsplätze sowie 
… für die Herzkatheter, DSA oder In
terventionen genutzt werden. 

114  ??  inhaltlich Es fehlt eine Regelung für abgereicher
tes Uran zu chemisch-analytischen, … 
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Angeregte Änderung 

Zwecken, durch die eine Ausnahme 
von der Genehmigungspflicht ermög
licht wird. 

115  Überschrift  
Artikel 8 

DIMDI Verordnung redaktionell Aufgrund der Systematik sollte Artikel 
8 wie die anderen Artikel formuliert 
werden 

Verordnung über das datenbankge
stützte Informationssystem über Me
dizinprodukte des Deutschen Insti
tuts für Medizinische Dokumentation 
und Information (DIMDI-Verordnung 
- DIMDIV) 

116  Art. 18 AtSMV 
Anlage 6 

Kriterium N 2.2.3: Sons
tige Vorkommnisse im Zu
sammenhang mit Konditi
onierung, Handhabung, 
Transport und Lagerung 
radioaktiver Abfälle 
 

inhaltlich Der Begriff „sonstige Vorkommnisse“ 
lässt zu viel Interpretationsspielraum 
und ist zu unbestimmt. 
 
 

Ersatzlose Streichung 
 
 
Hilfsweise: 
 
Kriterium N 2.2.3: Sonstige Vor
kommnisse mit sicherheitstechni
scher Bedeutung im Zusammenhang 
mit Konditionierung, Handhabung, 
Transport und Lagerung radioaktiver 
Abfälle, die nicht durch die übrigen 
Meldekriterien erfasst sind. 
 

117  StrlSchG §§ 94 
und 95 

Verordnungsermächti
gungen 

 Die Verordnungsermächtigungen zur 
Festlegung von Grenzwerten für die 
Dosiswerte und Kontaminationswerte 
für den Schutz der Bevölkerung sowie 
zur Bewirtschaftung von Abfällen, die 

Zeitnahe Festlegung der Grenzwerte 
und Kenntnisgabe an die Länder. 
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dung 

Angeregte Änderung 

infolge eines Notfalls kontaminiert 
sein können, sind nicht ausgefüllt. 

 


